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TEIL II: UMWELTBERICHT 

1.0 EINLEITUNG 

Die Stadt Friesoythe beabsichtigt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung neuer Windparks im Stadtgebiet zu schaffen, um einen Beitrag zur Energiewende zu 
leisten. Zu diesem Zweck wird die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes "Sonderge-
biet für Windenergieanlagen II" durchgeführt. 

Die Ausweisung des im Vorentwurf enthaltenen Teilgebietes an der Grenze zur Gemeinde 
Barßel, nördlich der Ortschaft Ahrensdorf wird mit der vorliegenden 89. Flächennutzungs-
planänderung aufgrund bestehender Konflikte mit Vorranggebieten und Renaturierungs-
zielen von Torfabbauten zunächst nicht weiter verfolgt. 

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Entsprechend der Anlage zum Bauge-
setzbuch zu § 2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltauswirkungen im Um-
weltbericht beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 BauGB).  
 
Für die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) ist gemäß § 2 (7) und 
§ 35 UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 24. Februar 2010, zuletzt 
geändert am 01.01.2024) eine Strategischen Umweltprüfung durchzuführen. Daher ist 
weiterhin § 50 Abs. 1 Satz 1 UVPG anzuwenden, nach dem die Umweltverträglichkeits-
prüfung einschließlich der Vorprüfung nach den §§ 1 und 2 Absatz 1 und 2 sowie nach 
den §§ 3 bis 13 im Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung sowie die Überwachung nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuchs (BauGB) durchzuführen ist. 
 
Der vorliegende Umweltbericht zur 89. Änderung des Flächennutzungsplans trägt somit 
auf der Ebene der Bauleitplanung den Ansprüchen des UVPG Rechnung, indem eine 
Umweltprüfung nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs, die zugleich den Anforderun-
gen einer Umweltverträglichkeitsprüfung entspricht, durchgeführt wird. 

1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort 

Die Stadt Friesoythe hat auf Basis der Potenzialstudie Windenergie aus dem Jahr 2022 
bereits im Jahr 2023 mehrere Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung "Windener-
gie" gem. § 5 (2) Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) dargestellt. Die 76. Flächennutzungs-
planänderung erzeugt eine Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB. Die Aufstel-
lung neuer Flächennutzungsplanänderungen mit Ausschlusswirkung ist gesetzlich inzwi-
schen nicht mehr möglich. Das regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises 
Cloppenburg mit der Ausweisung neuer Flächen für die Windenergie wird voraussichtlich 
erst Ende 2025 fertig sein. Mit der 89. Flächennutzungsplanänderung kann die Stadt 
Friesoythe bereits jetzt die planerischen Voraussetzungen für die Zulässigkeit neuer 
Windparks im Stadtgebiet schaffen. 

Die Flächennutzungsplanänderung besteht aus drei Änderungsbereichen mit einer Größe 
von insgesamt 493 ha. Das Teilgebiet 1 umfasst ein 204 ha großes Gebiet nördlich der 
Ortschaft Altenoythe. Das Teilgebiet 2 umfasst ein 213 ha großes Gebiet westlich der 
Ortschaft Pehmertange. Teilgebiet 3 umfasst ein 76 ha großes Gebiet südlich der Ort-
schaft Neu Lorup an der Grenze zu den Gemeinden Rastdorf, Lorup und Hilkenbrook. 

 
Die weitere Gebietsentwicklung mit Konkretisierungen von Anlagenstandorten und Er-
schließungen erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmi-
gungsplanung. 
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1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 

Mit der vorliegenden Darstellung der 89. Flächennutzungsplanänderung „Sondergebiet für 
Windenergieanlagen II“ werden Maßnahmen vorbereitet, die mit Eingriffen in Natur und 
Landschaft verbunden sind. 
 
Das Plangebiet umfasst die o.g. Teilbereiche mit den nachfolgend aufgeführten Flächen-
größen:  

• Teilgebiet 1: ca. 204 ha 

• Teilgebiet 2: ca. 213 ha 

• Teilgebiet 3: ca. 76 ha 
 

Die einzelnen Flächenausweisungen umfassen Sonderbauflächen für Windenergieanla-
gen (WEA)  
 
Da konkrete Standorte von Windenergieanlagen sowie deren Zuwegungen auf dieser Pla-
nungsebene nicht bekannt sind, können zum derzeitigen Planungsstand keine konkreten 
Angaben zu dem beanspruchten Flächenbedarf gemacht werden. 

2.0 PLANERISCHE VORGABEN  

Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele, die für den vorlie-
genden Planungsraum relevant sind, werden unter Kap. 3.0 „Planerische Vorgaben und 
Hinweise“ der Begründung dargestellt (Landes-Raumordnungsprogramm (LROP), Regi-
onales Raumordnungsprogramm (RROP), vorbereitende und verbindliche Bauleitpla-
nung). Im Folgenden werden zusätzlich die planerischen Vorgaben und Hinweise aus na-
turschutzfachlicher Sicht dargestellt (Landschaftsprogramm, Landschaftsrahmenplan 
(LRP), Landschaftsplan (LP), naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete, ar-
tenschutzrechtliche Belange). 

2.1 Niedersächsisches Landschaftsprogramm 

Das Niedersächsische Landschaftsprogramm liegt mit Stand Oktober 2021 vor. Als über-
geordnete naturschutzfachliche Zielsetzung ist in dem Programm folgendes formuliert: „In 
jeder Naturräumlichen Region sollen alle naturraumtypischen Ökosysteme in einer sol-
chen Größenordnung, Verteilung im Raum und Vernetzung vorhanden sein, dass alle 
charakteristischen Pflanzen- und Tierarten sowie Gesellschaften in langfristig überlebens-
fähigen Populationen leben können. Jede Naturräumliche Region soll mit so vielen natur-
betonten Ökosystemen und Strukturen ausgestattet sein, dass  

• ihre Vielfalt, Eigenart und Schönheit erkennbar ist  

• raumüberspannend eine funktionsfähige Vernetzung der naturbetonten Ökosys-
teme vorhanden ist und  

• die naturbetonten Flächen und Strukturen auf die Gesamtfläche wirken können.“ 

 

Die Geltungsbereiche der Teilgebiete befinden sich in der naturräumlichen Region „Ost-
friesisch-Oldenburgische Geest“. Für diese Region sind folgende als Ziele und Prioritäten 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege hervorzuheben.  

• Dem Schutz der letzten naturnahen Wälder und Hochmoore, der landschaftstypi-
schen Wallhecken, der Altwässer und nährstoffarmen Moorseen sowie des 
Feuchtgrünlands, vor allem nährstoffarmer Seggenrieder und Feuchtwiesen im 
Bereich der „Hammriche“, kommt vorrangige Bedeutung zu.  

• In der waldärmsten Naturräumlichen Region sollte ein Schwerpunkt von Entwick-
lungsmaßnahmen im Bereich naturnaher Laubwälder (vor allem 
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Eichenmischwälder trockener und feuchter Sande, Bruchwälder) liegen. Ein wei-
terer Schwerpunkt sollte in der Regeneration von Hochmooren liegen, denn es 
handelt sich um die hochmoorreichste Region Niedersachsens. […] 

• Daneben ist auch die Wiederherstellung naturnaher Fließ- und Stillgewässer, ex-
tensiv genutzter Feuchtwiesen, Magerrasen und Heiden notwendig. 

Weiterhin sollen landschaftsprägende Elemente und Strukturen der historisch gewachse-
nen Landschaft erhalten und Schwerpunkträume für die landschaftsgebundene Erholung 
erhalten und entwickelt werden. Darunter fallen z. B. vielfältige Nutzungsstrukturen mit 
standortabhängigen Wechseln zwischen Grünland, Acker- und Waldflächen sowie unge-
nutzten Flächen im Bereich der Moore, gliedernde Landschaftsbildelemente wie Feld- und 
Wallhecken, Obstwiesen und Heidefragmente etc., Findlinge, Großstein- und Hügelgrä-
ber, Plaggenesche und Handtorfstiche, aber auch Klinkerwege, alte Streusiedlungen, 
Fehndörfer oder Gulfhäuser etc. sollen erhalten werden. U. a. sollen auch die lokalen 
Wander- und Radwegenetzte, Aussichtspunkte (z. B. in Mooren) erhalten und unter der 
Prämisse des Schutzes- und der Erhaltungsziele des Arten- und Biotopschutzes entwi-
ckelt werden.  
 
Gemäß Karte 1 (Schutzgut Biologische Vielfalt) ist der westliche Bereich des Teilgebietes 
1 als landesweit bedeutsames Gebiet (außerhalb bestehender Schutzgebiete) für Brut- 
und Gastvögel inkl. internationaler und nationaler Bedeutung dargestellt.  
 
Gemäß Karte 2 werden größere Teile des Teilgebietes 1 als Gewässerauen gemäß Akti-
onsprogramm Niedersächsische Gewässerlandschaft (im besiedelten Bereich beschränkt 
sich die Darstellung auf die Überschwemmungsgebiete) dargestellt.  
 
Gemäß Karte 5a (Umsetzung) ist für den westlichen Bereich des Teilgebietes 1 ein schutz-
würdiger Bereich mit landesweiter Bedeutung für das Schutzgut Biologische Vielfalt als 
Schutzgebietskulisse dargestellt.   
 
Gemäß Karte 6 (Ziele der Raumordnung mit besonderer Bedeutung für das Zielkonzept 
und die Umsetzung) ist der westliche Bereich des Teilgebietes 1 als schutzwürdiger Be-
reich mit besonderen Anforderungen an Nutzungen gemäß § 13 und gff. § 34 sowie § 44 
BNatSchG dargestellt.  
 
Für die Teilgebiete 2 und 3 werden in den Karten des Niedersächsischen Landschaftspro-
gramm keine Aussagen getroffen.  

2.2 Landschaftsrahmenplan  

Als unverbindliche Fachplanung des Naturschutzes stellt der Landschaftsrahmenplan 
(LRP) eine der Abwägungsgrundlagen für die Regional- und Bauleitplanung dar. Der LRP 
des Landkreises Cloppenburg liegt mit Stand April 1998 vor. Seit 2021 befindet sich der 
LRP in der Fortschreibung. Vom 10.04.2024 bis 24.05.2024 wurde der Entwurf der Fort-
schreibung des LRP öffentlich ausgelegt. Die Fortschreibung des Landschaftsrahmen-
plans ist abgeschlossen, so dass in Kürze die Bekanntmachung im Amtsblatt des Land-
kreises Cloppenburg erfolgen wird.  
Aus der Fortschreibung des LRP (Stand Januar 2025) werden die wichtigsten Informatio-
nen aus dem Kartenwerk in Kurzform wiedergegeben. Weitere im LRP dargestellte The-
menbereiche (Arten- und Biotope, Klima, Landschaftsbild, geschützte und schutzwürdige 
Bereiche) werden in den entsprechenden Kapiteln zu den Schutzgütern aufgegriffen (s. 
u.). 
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Teilgebiet 1 „Altenoythe“ 

Im Einzelnen trifft der Landschaftsrahmenplan folgende Aussagen zum Teilgebiet:  

• Gemäß Karte 1 (Arten und Biotope) liegt der nordöstliche Bereich des Teilgebietes 
innerhalb eines Gebietes mit sehr hoher Bedeutung für den Tier-/ und Pflanzen-
schutz. Der restliche Bereich des Teilgebietes wird mit einer hohen Bedeutung 
dargestellt. Als Artengruppe zur Bewertung werden die Brutvögel und Gastvögel 
angegeben. Die Bewertung der Biotoptypen liegt innerhalb des Teilgebietes über-
wiegend zwischen sehr geringer und mittlerer Bedeutung.  

• Nach Angaben der Karte 2 (Landschaftsbild) liegt das Teilgebiet innerhalb der 
Landschaftseinheit Nr. 4 Friesoyther und Garreler Talsandplatten und wird dem 
Landschaftsbildtyp Nr. 8 (Grünlandbereiche außerhalb von Niederungen) zuge-
ordnet. Zur Bewertung des Landschaftsbildes wird dem Teilgebiet 1 die Wertstufe 
2 von 5 zugeordnet.  

• Gemäß Karte 3a (Besondere Werte von Böden) befinden sich innerhalb des Teil-
gebietes Biotoptypen extremer Standorte, die auf besondere Standorteigenschaf-
ten hinweisen sowie Böden mit naturgeschichtlicher Bedeutung (hier: Naturnahe 
Böden). Zusätzlich sind noch Bereiche innerhalb des Teilgebietes als Extrem-
standort Moorboden dargestellt.  

• Nach Angaben der Karte 3b (Wasser- und Stoffretention) liegen innerhalb des Teil-
gebietes potenzielle Retentionsräume mit Dauervegetation und ohne Dauervege-
tation vor.  

• Gemäß Karte 4 (Klima und Luft) werden innerhalb des Teilgebietes größtenteils 
Moorböden dargestellt, bei denen die Treibhausgasemissionen potentiell als hoch 
eingestuft sind.  

• In Karte 5a (Zielkonzept) liegt das Teilgebiet in einem Bereich, in dem umweltver-
trägliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit aktuell sehr geringer bis mittlerer 
Bedeutung für alle Schutzgüter vorgesehen ist.  

• Nach Angaben der Karte 5b (Biotopverbund) sind Anteilig Bereiche als „Verbin-
dungsflächen zur Sicherung und Verbesserung“ (Offenland) dargestellt. Gem. 
LRP sollen Verbindungsflächen einen Austausch von Populationen, insbesondere 
der Zielarten, zwischen den Kernflächen des Biotopverbundes ermöglichen. In die-
sen Bereichen sollten Zerschneidungen, z. B. durch den Bau von Siedlungen und 
Straßen vermieden werden. Zur Sicherung und Entwicklung der Offenlandbiotope 
sollen sonstige Grünlandflächen zu artenreicheren mesophilen Grünländern ent-
wickelt werden. Außerdem ist innerhalb des Teilgebietes ein großer Bereich als 
Entwicklungsfläche im Auenbereich dargestellt.  

• Gemäß Karte 6 (Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft) wird 
im Bereich des Teilgebietes überwiegend ein Schwerpunktraum für Artenhilfsmaß-
nahmen dargestellt.  

Teilgebiet 2 “Pehmertange“ 

Im Einzelnen trifft der Landschaftsrahmenplan folgende Aussagen zum Teilbereich:  

• Gemäß Karte 1 (Arten und Biotope) liegt das Teilgebiet mit Ausnahme einiger we-
niger Strukturen innerhalb eines Gebietes mit sehr geringer Bedeutung der Bio-
toptypen. Als Beeinträchtigung und Gefährdung befindet sich das Teilgebiet antei-
lig innerhalb des 200 m Wirkraumes der Landstraße.  

• Nach Angaben der Karte 2 (Landschaftsbild) liegt das Teilgebiet innerhalb der 
Landschaftseinheit Nr. 4 Friesoyther und Garreler Talsandplatten und wird größ-
tenteils dem Landschaftsbildtyp Nr. 28 (ausgeräumte Landschaften) zugeordnet. 
Zur Bewertung des Landschaftsbildes wird dem Teilgebiet 2 überwiegend die 
Wertstufe 1 von 5 zugeordnet.  
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• Gemäß Karte 4 (Klima und Luft) werden innerhalb des Teilgebietes größtenteils 
Moorböden dargestellt, bei denen die Treibhausgasemissionen potentiell als hoch 
eingestuft sind.  

• In Karte 5a (Zielkonzept) liegt das Teilgebiet in einem Bereich, in dem umweltver-
trägliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit aktuell sehr geringer bis mittlerer 
Bedeutung für alle Schutzgüter vorgesehen ist.  

• Gemäß Karte 6 (Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft) wird 
innerhalb des Teilgebietes ein kleiner Bereich als schutzwürdig als Landschafts-
schutzgebiet (LWB 113) dargestellt.   

Teilgebiet 3 „Neu Lorup“ 

Im Einzelnen trifft der Landschaftsrahmenplan folgende Aussagen zum Teilbereich:  

• Gemäß Karte 1 (Arten und Biotope) liegt das Teilgebiet mit Ausnahme einiger we-
niger Strukturen innerhalb eines Gebietes mit sehr geringer Bedeutung der Bio-
toptypen. Als Beeinträchtigung und Gefährdung befindet sich das Teilgebiet antei-
lig innerhalb des 500 m Wirkraumes der östlich befindlichen Windenergieanlagen.   

• Nach Angaben der Karte 2 (Landschaftsbild) liegt das Teilgebiet innerhalb der 
Landschaftseinheit Nr. 4 Friesoyther und Garreler Talsandplatten und wird größ-
tenteils dem Landschaftsbildtyp Nr. 8 (Grünlandbereich außerhalb der Niederun-
gen) zugeordnet. Zur Bewertung des Landschaftsbildes wird dem Teilgebiet 2 
überwiegend die Wertstufe 2 von 5 zugeordnet.  

• Gemäß Karte 4 (Klima und Luft) werden innerhalb des Teilgebietes teilweise Moor-
böden dargestellt, bei denen die Treibhausgasemissionen potentiell als hoch ein-
gestuft sind. Zusätzlich sind auch teilweise organische Böden mit mittlerer Bedeu-
tung für die Treibhausgasspeicherung dargestellt.  

• In Karte 5a (Zielkonzept) liegt das Teilgebiet in einem Bereich, in dem umweltver-
trägliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit aktuell sehr geringer bis mittlerer 
Bedeutung für alle Schutzgüter vorgesehen ist.  

• Nach Angaben der Karte 5b (Biotopverbund) sind Anteilig Bereiche als „Verbin-
dungsflächen zur Sicherung und Verbesserung“ (Moor) dargestellt. Gem. LRP sol-
len Verbindungsflächen einen Austausch von Populationen, insbesondere der 
Zielarten, zwischen den Kernflächen des Biotopverbundes ermöglichen. In diesen 
Bereichen sollten Zerschneidungen, z. B. durch den Bau von Siedlungen und Stra-
ßen vermieden werden. Außerdem ist innerhalb des Teilgebietes im Norden ein 
kleiner Teil als Sonstige Grünländer dargestellt.   

• Gemäß Karte 6 (Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft) wird 
innerhalb des zentralen Teilgebietes ein kleiner Bereich als schutzwürdig als Na-
turschutzgebiet (NWB 12) dargestellt.   

2.3 Landschaftsplan (LP) 

Der Landschaftsplan für die Stadt Friesoythe liegt aus dem Jahr 1993 vor und wird auf-
grund des hohen Datenalters nicht ausgewertet. 

2.4 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche/Schutzgebiete 

In den Teilgebieten 1, 2 und 3 sowie in deren näheren Umfeld (ca. 3.000 m) liegen nach 
Angaben des Umweltkartenservers des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Bauen und Klimaschutz (MU 2024) die im Folgenden aufgeführten Schutzgebiete 
und naturschutzfachlich wertvollen Bereiche sowie folgende gem. § 30 BNatSchG gesetz-
lich geschützten Biotope (GB). Die Datengrundlage für die gem. § 30 BNatSchG gesetz-
lich geschützten Biotope (GB) bilden vom Landkreis zur Verfügung gestellter Geodaten 
aus dem Kataster (Stand April 2025). Geschützte Landschaftsbestandteile und Wallhe-
cken werden nur aufgeführt, wenn sie innerhalb eines Teilbereichs liegen. 
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Teilgebiet 1, Altenoythe“ 

Gemäß dem Umweltkartenserver Niedersachsen liegt das Teilgebiet nicht innerhalb eines 
wertvollen Bereichs für Brut- oder Gastvögel. Auch für weitere Fauna sind keine wertvollen 
Bereiche vorhanden. Schutzgebiete befinden sich ebenfalls nicht innerhalb des Plange-
biets, jedoch im näheren Umfeld: 
Zentral innerhalb des Teilgebietes liegt ein gem. § 30 BNatSchG gesetzlich geschütztes 
Biotop (GB-CLP 2913/1). 

Tabelle 1: Schutzgebiete in einem 3.000 m Umkreis zum Teilgebiet 1 

Schutzgebiet Entfernung Lage 

Naturschutzgebiet „Lahe“ (NSG WE 
228) 

ca. 100 m Nordöstlich 

FFH-Gebiet „Lahe“ (2912-331) ca. 100 m  Nordöstlich 

Naturschutzgebiet „Ahrensdorfer Moor“ 
(NSG WE 235) 

ca. 340 m Nordöstlich 

Naturschutzgebiet „Vehnemoor-West“ 
(NSG 207) 

ca. 1,3 km Östlich 

Naturschutzgebiet „Sandgrube Pirgo“ 
(NSG WE 286) 

ca. 1,1 km Südwestlich 

Landschaftsschutzgebiet „Umgebung 
des Gutes Reinshaus“ (CLP 04) 

ca. 1,9 km Westlich 

Landschaftsschutzgebiet „Ilexbestand“ 
(CLP 19) 

ca 1,0 km Südwestlich 

Zentrales Schutzgut des FFH-Gebiets „Lahe“ ist das Flussneunauge (Lampetra fluviati-
lis), eine anadrome Fischart von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß Anhang II der 
FFH-Richtlinie. Die Lahe dient als Laich- und Aufwuchshabitat für diese Art, die im Meer 
lebt und zur Fortpflanzung in Süßwasserbereiche wandert. Die Verbindung zum Flusssys-
tem der Ems und damit zur Nordsee ist für den Lebenszyklus des Flussneunauges es-
senziell. Aus der vorliegenden Planung ergeben sich trotz der Nähe keine erkennbaren 
Auswirkungen auf die Schutzzwecke des FFH-Gebiets „Lahe“. Daher wird eine FFH-Vor-
prüfung als nicht erforderlich angesehen. 

Teilgebiet 2 „Pehmertanger“ 

Gemäß dem Umweltkartenserver Niedersachsen liegt das Teilgebiet innerhalb eines wert-
vollen Bereichs für Brutvögel mit offener Bewertungseinstufung. Weitere wertvollen Berei-
che sind nicht vorhanden. Schutzgebiete befinden sich ebenfalls nicht innerhalb des Plan-
gebiets, jedoch im näheren Umfeld: 
Zentral innerhalb des Teilgebietes liegt eine Wasserfläche, die im Kataster des Landkrei-
ses als gem. § 30 BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop (ohne Angabe einer speziellen 
Nr.) dargestellt ist. Südlich angrenzend an das Teilgebiet, südlich des Markhauser Moor-
graben befindet sich weitere geschützte Biotope.   
 

Tabelle 2: Schutzgebiete in einem 3.000 m Umkreis zum Teilgebiet 2 

Schutzgebiet Entfernung Lage 

Naturschutzgebiet „Marka zwischen 
Markhausen und Delschloot“ (NSG WE 
295) 

ca. 2,1 km Südwestlich 

FFH-Gebiet „Markatal mit Bockholter 
Dose“ (3012-301) 

ca. 2,1 km südwestlich 

Landschaftsschutzgebiet „Markatal zwi-
schen Markhausen und Ellerbrock“ 
(LSG CLP 09) 

ca. 1,9 km südwestlich 



Stadt Friesoythe – Umweltbericht zur 89. Änderung des Flächennutzungsplanes 7 
 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner– Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

Schutzgebiet Entfernung Lage 

Landschaftsschutzgebiet „Soestetal zwi-
schen Talsperre und Friesoythe“ (CLP 
05) 

ca. 500 m östlich 

Landschaftsschutzgebiet „Baumallee 
am westlichen Soesteufer südlich 
Friesoythe“ (LSG 92) 

ca. 1,0 km Nordöstlich 

Landschaftsschutzgebiet „Du-
vensand/Horstberg“ (CLP 06) 

ca. 1,4 km Südöstlich 

 

Teilgebiet 3 „Neu Lorup“ 

Gemäß dem Umweltkartenserver Niedersachsen liegt das Teilgebiet innerhalb eines wert-
vollen Bereichs für Brutvögel mit offener Bewertungseinstufung. Weitere wertvollen Berei-
che sind nicht vorhanden. Schutzgebiete befinden sich ebenfalls nicht innerhalb des Plan-
gebiets, jedoch im näheren Umfeld: 
 
Innerhalb des Teilgebietes sind im Kataster des Landkreises keine als gem. § 30 
BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop dargestellt. Südlich angrenzend an das Teilge-
biet im Bereich des Naturschutzgebietes „Großes Tate Meer“ liegen mehre geschützte 
Biotope.  
 

Tabelle 3: Schutzgebiete in einem 3.000 m Umkreis zum Teilgebiet 3 

Schutzgebiet Entfernung Lage 

Naturpark „Hümmling“ (NP NDS 14) Angrenzend Südöstlich 

Naturschutzgebiet „Großes Tate Meer“ 
(NSG WE 49) 

ca. 350 m Südöstlich 

Landschaftsschutzgebiete „Waldgebiete 
auf dem Hümmling“ (LSG EL 31) 

ca. 700 m Südlich 

Geschützter Landschaftsbestandteil 
„Loruper Beeketal“ (GLB EL 08) 

ca. 2,9 km Südwestlich 

2.5 Artenschutzrechtliche Belange 

§ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-
Richtlinie) und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie (V-RL) begründen ein strenges Schutzsys-
tem für bestimmte Tier- und Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten, die in Anhang A oder 
B der Europäischen Artenschutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 - bzw. der EG-Verordnung 
Nr. 318/2008 in der Fassung vom 31.03.2008 zur Änderung der EG-Verordnung Nr. 
338/97 - aufgeführt sind, Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, alle 
europäischen Vogelarten, besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der 
Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV). Danach ist es verboten, 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten, während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
und 
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

Zwar ist die planende Kommune nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit der 
Bauleitplanung in der Regel nicht selbst die verbotenen Handlungen durchgeführt bezie-
hungsweise genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonderen Artenschutz 
bereits auf dieser Ebene angemessen zu berücksichtigen, da eine Bauleitplanung, die 
wegen dauerhaft entgegenstehender rechtlicher Hinderungsgründe (hier entgegenste-
hende Verbote des besonderen Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht verwirklicht wer-
den kann, vollzugsunfähig ist. Im Rahmen der konkreten nachfolgenden verbindlichen 
Bauleitplanungen bzw. der Genehmigungsplanungen müssen die Belange des Arten-
schutzes weiter und im Detail berücksichtigt werden. In Kapitel 0 erfolgt eine Betrachtung 
der artenschutzrechtlichen Belange. 

3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Die Bewertung der bau-, betriebs- und anlagebedingten Umweltauswirkungen des vorlie-
genden Planvorhabens erfolgt bezogen auf die einzelnen, im Folgenden aufgeführten 
Schutzgüter. Da auf dieser Planungsebene für alle Teilbereiche keine vollständigen Be-
standsaufnahmen zur Verfügung stehen, wird auf vorhandene Informationen u.a. aus dem 
Landschaftsrahmenplan- des LK Cloppenburg (Stand Fortschreibung Januar 2025) sowie 
Informationen der Fachbehörden, z. B. der interaktive Umweltkartendienst des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU) und der 
NIBIS®-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau Energie und Geologie (LBEG) für die 
Darstellung des gegenwärtigen Umweltzustandes einschließlich der besonderen Umwelt-
merkmale der Teilbereiche im unbeplanten Zustand zurückgegriffen. Diese bilden die Ba-
sis für die Beurteilung der umweltrelevanten Wirkungen der Flächennutzungsplanände-
rung. Hierbei werden die negativen sowie positiven Auswirkungen der Umsetzung der 
Planung auf die Schutzgüter dargestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit so weit wie 
möglich bewertet. Ferner erfolgt eine Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchfüh-
rung und Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“). 
Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach der folgenden Skala:  

- sehr erheblich, 

- erheblich, 

- weniger erheblich, 

- nicht erheblich.  
 
Hierbei werden Eingriffe als kompensationspflichtig bewertet, die entweder „sehr erheb-
lich“ oder „erheblich“ sind. Die genauen Umfänge des Kompensationsbedarfes sind auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsebene zu ermitteln und 
bereit zu stellen. Im Rahmen der vorliegenden vorbereitenden Bauleitplanung werden le-
diglich die zu erwartenden Umweltauswirkungen dargestellt. 
 
Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im Folgen-
den ein kurzer Abriss über die durch die Darstellung der Flächennutzungsplanänderung 
verursachten möglichen Veränderungen von Natur und Landschaft gegeben. Eine detail-
lierte abschließende Darlegung der Umweltauswirkungen inklusive der Eingriffsbilanzie-
rung kann erst im Rahmen nachfolgender verbindlicher Bauleitplanungen, d. h. von Be-
bauungsplänen bzw. von Genehmigungsplanungen erfolgen, da dort konkrete Festlegun-
gen zu Standort, Höhe und Rotordurchmesser der Windenergieanlagen sowie zu den zu 
versiegelnden Flächen durch Infrastruktureinrichtungen und Zuwegungen erfolgen. 
 
Durch das Planvorhaben entstehen Beeinträchtigungen auf die zu untersuchenden 
Schutzgüter. Auslöser dieser Beeinträchtigungen sind vorhabenbedingte Wirkfaktoren. In 
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den Tabelle 4, Tabelle 5, Tabelle 6 werden die wichtigsten Wirkfaktoren zusammenge-
stellt, die Beeinträchtigungen auf die verschiedenen Schutzgüter verursachen können. 
 
Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Die baubedingten Auswirkungen umfassen die Faktoren, die während der Realisierung 
der Planung auf die Umwelt wirken. Es handelt sich allerdings vorwiegend um zeitlich 
befristete Beeinträchtigungen, die mit der Beendigung der Bauaktivitäten enden, aber 
auch nachwirken können. 

Tabelle 4: Baubedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren 
Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter 

Baustelleneinrichtung, Herstellung von 
Zuwegungen, Kranstellflächen und Vor-
montage-/ Lagerplätzen 

Vorhandene Vegetationsbestände und Lebens-
räume für Tiere werden durch Maschineneinsatz 
und Übererdung (ggf. temporär) in Anspruch ge-
nommen 

Stoffliche Einträge 
Schadstoffeinträge durch Baumateria-
lien und Baumaschinen 

Stoffeinträge stellen eine potenzielle Gefährdung 
der Lebensraumqualität für Pflanzen, Tiere, Boden 
und Wasser dar. 

Lärmimmissionen, visuelle Effekte (tem-
poräre Lärmbelastung durch Baustellen-
betrieb) 

Das Schutzgut Mensch kann durch Lärm im 
Baustellenbereich betroffen sein. Für die Fauna 
können die Aktivitäten ebenfalls zu einer zeitweili-
gen (temporären) Beunruhigung führen. 

Veränderung des Grundwasserspiegels Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser und Bo-
den sind möglich. 

 
Anlagebedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Anlagebedingte Wirkfaktoren werden in diesem Fall durch die Projektumsetzung an sich 
verursacht. Es handelt sich um dauerhafte Auswirkungen. 

Tabelle 5: Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren 
Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter 

Inanspruchnahme von Flächen Vorhandene Vegetationsbestände und Lebens-
räume für Tiere werden in Anspruch genommen. 
Die Schutzgüter Boden und Wasser können Verän-
derungen durch eine geänderte Grundwasserneu-
bildung und Veränderungen der Oberflächenstruk-
tur erfahren. In diesem Zusammenhang sind auch 
das Schutzgut Klima und Luft sowie das Land-
schaftsbild in Bezug auf Veränderungen zu be-
trachten. In Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind 
Einschränkungen der Fläche für Siedlungs- und Er-
holungsnutzung möglich.  

Stoffliche Einträge ins Grundwasser  Eintrag von Schadstoffen aus Baumaterialien der 
Pfahlgründung (Zement), Eintrag von Nitraten und 
anderen Stoffen aus der Landwirtschaft ins Grund-
wasser durch vertikale Wasserströme entlang der 
Pfähle der Pfahlgründung.  

Errichtung von vertikalen Hindernissen Vertikale Bauten können eine Scheuchwirkung auf 
die Fauna verursachen. Das Schutzgut Land-
schaftsbild wird wahrnehmbar verändert. Auswir-
kungen auf das Schutzgut Mensch - Erholung sind 
möglich. 

Zerschneidungseffekte durch die Wind-
energieanlagen (Barrierewirkungen und 
Flächenzerschneidungen) 

Infolge von Zerschneidungen werden Räume ver-
engt, was einen Funktionsverlust des Lebensrau-
mes für Pflanzen und Tiere bedeuten kann. Durch 
die Windenergieanlagen können großflächigere 
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Wirkfaktoren 
Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter 

Barrieren für die Ausbreitung bzw. Wanderung von 
Pflanzen- und Tierarten entstehen. 

 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Belastungen und Beeinträchtigungen, die durch die Windenergienutzung hervorgerufen 
werden, werden als betriebsbedingte Auswirkungen zusammengefasst. Die von der Wind-
energienutzung ausgehenden Wirkungen sind grundsätzlich als langfristig für die Dauer 
des Betriebs einzustufen. 

Tabelle 6: Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren 
Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen 

Schutzgüter 

Schallemissionen Auf den Menschen wirken Lärmimmissionen, so 
dass der Schutzanspruch der jeweiligen Nutzung 
geprüft werden muss. Für die Fauna können Lärm-
immissionen zu einer Beunruhigung bzw. zur Mei-
dung von Gebieten führen.  

Schattenwurf  Auf das Schutzgut Mensch kann es zu Auswirkun-
gen durch Schattenschlag kommen. Es können Be-
einträchtigungen der Fauna durch Beunruhigungen 
entstehen, auf die störempfindlichen Arten mit Mei-
dung, Flucht oder Abwanderung reagieren können.  

Vibration Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Boden 
und Tiere sind möglich. 

Vertreibungswirkungen durch betriebene 
Windenergieanlagen (Bewegung der 
Rotorblätter) 

Direkte Beeinträchtigungen von Lebensraumfunkti-
onen für die Fauna durch Vertreibungswirkungen. 
Lebensräume werden zerstört oder zerschnitten. 
Dies ist besonders relevant für die Artengruppen 
Vögel und Fledermäuse. Optische Effekte wirken 
auch auf das Schutzgut Mensch und das Land-
schaftsbild. 

Tötung durch Kollision oder Barotrauma 
(Luftdruckveränderungen) an betriebe-
nen Windenergieanlagen (Bewegung 
der Rotorblätter) 

Ein betriebsbedingtes Tötungsrisiko durch Wind-
energieanlagen besteht für die Artengruppen Vögel, 
Fledermäuse und (Flug)Insekten. 

 
In den nachfolgenden Kapiteln werden die oben aufgeführten Wirkfaktoren mit ihrer Rele-
vanz in Bezug auf die verschiedenen Schutzgüter erläutert und die möglichen Beeinträch-
tigungen dargestellt. Eine abschließende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltaus-
wirkungen erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungs-
planung. 

3.1 Schutzgut Mensch 

Im Zusammen-hang mit der Bewertung der umweltrelevanten Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch sind gesundheitliche Aspekte sowie solche, die im Zusammenhang mit 
Erholung stehen, von Bedeutung. Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind da-
her Auswirkungen durch Lärm, Gerüche und andere Immissionen sowie die Aspekte Er-
holungsfunktion und Wohnqualität zu untersuchen. Der Aspekt der Erholung steht wiede-
rum in engem Zusammenhang mit dem Schutzgut Landschaft.  
 
Auf Ebene dieser 89. Änderung des Flächennutzungsplanes „Sondergebiet für Windener-
gieanlagen II“ werden weder die Anlagenstandorte noch die genaue Anzahl der Anlagen 
oder der Anlagentyp festgelegt. Die Stadt Friesoythe hat die Belange des Immissions-
schutzes bereits insofern berücksichtigt, als dass Mindestabstände von 575 m gemessen 
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vom Anlagenturm (rotor-out) zu Außenbereichswohnnutzungen sowie 800 m (rotor-out) 
zu im FNP ausgewiesenen Wohnbauflächen und zu gemischten Bauflächen eingehalten 
werden. In der Planzeichnung des FNP ist die rotor-in-Variante (Abstand gemessen vom 
waagerechten Rotorblatt (Länge 75 m) dargestellt. Dadurch ergeben sich Abstände von 
500 m bzw. 725 m der Rotorblattspitze zum nächstgelegenen schutzwürdigen Wohnbe-
reich.  
 
Bei den genannten Abständen handelt es sich um Abstände, die auf Basis des vorbeu-
genden Immissionsschutzes und des nachbarschützenden Rücksichtnahmegebotes (op-
tisch bedrängende Wirkung) getroffen wurden, so dass in der Regel davon ausgegangen 
werden kann, dass außerhalb dieser Abstände eine Vereinbarkeit von Wohnnutzungen 
einerseits und Windenergieanlagen andererseits hergestellt werden kann. 

3.1.1 Immissionen (Schall, Schatten, Vibration) 

Bezüglich Immissionen, die von den geplanten Windenergieanlagen (WEA) verursacht 
werden, sind Auswirkungen durch Lärm- und Schattenwurf sowie Vibrationen beim Be-
trieb zu erwarten.  
 
Geräuschimmissionen können vor allem durch den Baustellenverkehr und den Betrieb der 
Windenergieanlagen entstehen. Zum Schutz des Menschen vor schädlichen Einwirkun-
gen durch Schall (Immissionsschutz) sind Lärmgrenzwerte einzuhalten. Die Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) gibt entsprechende Grenzwerte an, die nicht 
überschritten werden sollten und deren Einhaltung vorhabenbezogen durch geeignete 
Messungen und Prognosen zu ermitteln und zu überprüfen ist. 
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungspla-
nung sind daher konkrete vorhabenbezogene Schallgutachten zu erstellen, welche so-
wohl die konkreten Anlagenstandorte als auch die Emissionen des jeweiligen festgesetz-
ten bzw. beantragten Anlagentyps berücksichtigen. Dabei wird der jeweilige Immissions-
richtwert (vgl. Tabelle 7) für die zu betrachtenden Immissionspunkte der Umgebung zu 
Grunde gelegt. 

Tabelle 7: Immissionsrichtwerte für verschiedene Siedlungstypen nach TA Lärm 

Siedlungstyp 
Immissionsrichtwerte 

Tags Nachts 

Industriegebiet 70 dB(A) 70 dB(A) 

Gewerbegebiet 65 dB(A) 50 dB(A) 

Dorfgebiet, Mischgebiet 60 dB(A) 45 dB(A) 

Allgemeines Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet 55 dB(A) 40 dB(A) 

Reines Wohngebiet 50 dB(A) 35 dB(A) 

Industriegebiet 70 dB(A) 70 dB(A) 

 
Die maßgeblichen Immissionsorte, welche u. a. zu berücksichtigen sind und die einen 
entsprechenden Schutzanspruch genießen, sind die nächstgelegenen Wohngebäude für 
die, entsprechend ihrer vornehmlichen Lage im Außenbereich, der Richtwert der TA-Lärm 
für Dorf- oder Mischgebiete zugrunde gelegt wird (Richtwert Tag/Nacht in dB(A) 60/45).  
 
Anhand rechnerischer Beurteilungsverfahren wird die Schallimmissionsbelastung an den 
relevanten Immissionsorten geprüft. Sofern die Immissionsrichtwerte unter Berücksichti-
gung von Vorbelastungen eingehalten werden, können die geplanten Windenergieanla-
gen unter Volllast laufen. Sollten Immissionsrichtwerte nicht sicher eingehalten werden 
können, so sind die Anlagen gedrosselt zu betreiben. 
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Da die Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Richtwerte durch die TA Lärm Grundlage 
für eine Genehmigungsfähigkeit zum Betrieb von Windenergieanlagen ist und Vermei-
dungsmaßnahmen zur Verfügung stehen, die ein Überschreiten von Richtwerten verhin-
dern, ist bei Umsetzung des Vorhabens von keinen erheblichen Beeinträchtigungen auf 
das Schutzgut Mensch durch Schall auszugehen. 
 
Infraschall 

Als Infraschall wird der Bereich des Lärmspektrums unterhalb einer Frequenz von 20 Hz 
definiert. Infraschall ist ein in der Natur allgegenwärtiges Phänomen für das es verschie-
dene natürliche und künstliche Quellen wie z. B. Wind, Gewitter, Meeresbrandung, Stra-
ßenverkehr, Pumpen, Kompressoren etc. gibt. Bei sehr hohen Schallleistungspegeln kann 
Infraschall vom Menschen wahrgenommen werden und auch gesundheitsschädliche Wir-
kung entfalten. Die von WEA erzeugten messbaren Schalldruckpegel liegen bereits ab ca. 
250 m Abstand zur WEA deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle für Infraschall, 
wie im Rahmen mehrerer Messungen und Studien verschiedener Bundesländer an unter-
schiedlichen WEA hinsichtlich des von ihnen ausgehenden Infraschalls ergeben haben. 
In dem Zusammenhang wird auch auf die Veröffentlichung des Niedersächsischen Minis-
teriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz „Fragen und Antworten zum Windenergie-
erlass“ vom 14.12.2015 zu Ziffer 3 („Gehen Gesundheitsgefährdungen von Infraschalle-
missionen der Anlagen aus?“) verwiesen, wo es am Ende heißt: „Unterhalb der Hör-
schwelle des Menschen konnten bisher keine Wirkungen des Infraschalls auf den Men-
schen belegt werden.“ Diese Aussage wird auch durch eine aktuelle Studie des Woolcock 
Institute of Medical Research in Australien gestützt. Die Wissenschaftler*innen haben 
Testpersonen im Schlaflabor drei Tage lang einem Level an Infraschall ausgesetzt, das 
höher lag als das eines Windparks mit acht Windturbinen in einer Entfernung von 335 
Metern. Die Wissenschaftler*innen konnten bei 37 gesunden und lärmempfindlichen Er-
wachsenen keinen Unterschied zu einem Umfeld ohne Infraschall ausmachen (Nathaniel 
et al., 2023). 
 
Im täglichen Umfeld des Menschen ist eine Vielzahl von natürlichen oder künstlichen 
Quellen für Infraschall verantwortlich, deren Schallpegel teilweise sogar deutlich höher 
sein können als die von WEA erzeugten Schallpegel. In der üblichen Entfernung von 
500 m und mehr zwischen WEA und Immissionsorten (Wohnhäusern) erzeugt eine WEA 
„lediglich einen Bruchteil des in der Umgebung messbaren Infraschalls“ (vgl. Bayerischer 
VGH, Beschluss vom 08.06.2015 - 22 CD 15.868 -, zitiert nach juris.) 
 
Die Teilgebiete wurden auf Grundlage eines Abstandes von 575 m (rotor-out) zu den 
nächsten Wohnbebauungen ermittelt. Die Teilgebiete die hier über die vorliegende 89. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Sondergebiet für Windenergieanlagen II“ bauleit-
planerisch vorbereitet. Daher kann davon ausgegangen werden, dass der Infraschall 
durch Berücksichtigung der genannten Abstände keinen relevanten Einfluss hat. Daher 
ist von keinen erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch durch Infraschall 
auszugehen. 
 
Schattenwurfgutachten 

Je nach Anzahl der Rotoren und Rotordrehzahl, Bewölkungsgrad und Sonnenstand erge-
ben sich im Schattenbereich der Windenergieanlage stark wechselnde Lichtverhältnisse 
durch den Schattenwurf des sich betriebsbedingt periodisch drehenden Rotors. Da das 
menschliche Auge auf den Wechsel der Helligkeit reagiert, kann der sich bewegende 
Schatten zu Belastungen führen, wenn Menschen ihm länger ausgesetzt sind.  
 
Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI 2019) hat „Hinweise zur Ermittlung und 
Beurteilung der optischen Immissionen von Windkraftanlagen“ (WKA-Schattenwurfhin-
weise) verabschiedet. Demnach sind die an einem Immissionsort tatsächlich auftretenden 

https://www.woolcock.org.au/news/wind-farm-noise-not-harmful
https://www.woolcock.org.au/news/wind-farm-noise-not-harmful


Stadt Friesoythe – Umweltbericht zur 89. Änderung des Flächennutzungsplanes 13 
 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner– Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

bzw. wahrnehmbaren Immissionen, die nur bei bestimmten Wetterbedingungen auftreten 
können von Relevanz. Eine Einwirkung durch zu erwartenden periodischen Schattenwurf 
wird als nicht erheblich belästigend angesehen, wenn die astronomisch maximal mögli-
che Beschattungsdauer am jeweiligen Immissionsort in einer Bezugshöhe von 2 m über 
Erdboden nicht mehr als 30 Stunden pro Kalenderjahr und darüber hinaus nicht mehr 
als 30 Minuten pro Kalendertag beträgt. Bei der Beurteilung des Belästigungsgrades 
wurde eine durchschnittlich empfindliche Person als Maßstab zugrunde gelegt.  
 
Die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer (worst case) ist dabei die Zeit, 
bei der die Sonne theoretisch während der gesamten Zeit zwischen Sonnenauf- und Son-
nenuntergang durchgehend bei wolkenlosem Himmel scheint, die Rotorfläche senkrecht 
zur Sonneneinstrahlung steht und die Windenergieanlage in Betrieb ist.  
 
Da der Wert von 30 Stunden pro Kalenderjahr auf Grundlage der astronomisch möglichen 
Beschattung entwickelt wurde, wird für Abschaltautomatiken ein entsprechender Wert für 
die tatsächliche, reale Schattendauer, die meteorologische Beschattungsdauer festge-
legt. Die meteorologisch wahrscheinliche Beschattungsdauer ist die Zeit, für die der 
Schattenwurf unter Berücksichtigung der üblichen Witterungsverhältnisse berechnet wird. 
Diese liegt bei 8 Stunden pro Jahr. Bei der Genehmigung von Windenergieanlagen ist 
sicherzustellen, dass der Immissionsrichtwert nicht überschritten wird. Grundsätzlich ist 
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung ein ent-
sprechendes Gutachten vorzulegen (Schattenwurf-Analyse). 
 
Im Rahmen eines solchen Gutachtens wird auf Basis der Windenergieanlagenstandorte 
und -höhen ein maximaler Einwirkbereich des Schattenwurfes auf die Immissionspunkte 
ermittelt. Sofern eine Überschreitung des Jahresrichtwertes von 30 Stunden und/oder der 
Tagesrichtwert von 30 Minuten der astronomisch möglicher Beschattungsdauer an Immis-
sionspunkt möglich ist, ist zur Minimierung der Beeinträchtigungen durch Rotorschatten-
wurf durch technische Maßnahmen und mittels Strahlungs- oder Beleuchtungsstärke-
sensoren, die die konkrete meteorologische Beschattungssituation erfassen, das Be-
triebsführungssystem der Windenergieanlagen so anzupassen, dass die Richtwerte ein-
gehalten werden (Abschaltautomatik). 
 
Angesichts der zu erwartenden Beschattungszeiten unter Berücksichtigung der tatsächli-
chen Sonnenscheindauer und der Windrichtungsverteilung reduzieren sich die tatsächli-
chen Beschattungszeiten jedoch deutlich.  
 
Unter Berücksichtigung der ggf. erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltauto-
matik) ist von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch durch 
Schattenwurf auszugehen. 
 
Vibration 

Durch die Kreisbewegung der Rotoren entstehen Schwingungen, die an den Turm weiter-
geleitet werden. Dadurch können am Turm Torsions- und Pendelbewegungen entstehen, 
die auf das Fundament übergehen und letztlich in den Boden übertragen werden. Da die 
Dimensionierung des Fundamentes auf die Größe der Anlage und den Anlagentyp sowie 
die vorliegende Bodenbeschaffenheit abgestimmt wird, sind bei ordnungsgemäßer Aus-
führung keine spürbare Bodenvibrationen zu erwarten.  
 
Es ist von keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch auszugehen. 

3.1.2 Erholung 

Bestehende Erholungseinrichtungen sind durch das geplante Vorhaben nicht betroffen.  
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Das Teilgebiet 2 „Pehmertange“ liegt gemäß des RROP 2005 größtenteils innerhalb eines 
Vorsorgegebietes für Erholung.  
 
Im Teilbereich 3 „Neu Lorup“ sind östlich angrenzend bereits WEA vorhanden, die aller-
dings nicht innerhalb einer Windenergiegebietes gem. § 6 WindBG liegen.   
 
Die Erholungseignung einer Landschaft wird darüber hinaus entscheidend durch das 
Landschaftsbild geprägt. Insofern gelten die in Kapitel 3.9 getroffenen Aussagen zum 
Schutzgut Landschaft auch auf die naturbezogene Erholung des Menschen. 
 
Insgesamt werden für das Schutzgut Mensch jedoch durch das Vorhaben weniger erheb-
liche negative Umweltauswirkungen in Bezug auf die Erholung vorbereitet, da das Plan-
gebiet und seine Umgebung eine durchschnittliche Erholungsnutzung aufgrund der anth-
ropogenen Vorprägung bietet.  

3.2 Schutzgut Pflanzen 

Als wichtige Bestandteile des Ökosystems auf der Erde sind die Tiere und Pflanzen an-
zusehen. Sie tragen zum Funktionieren des Naturhaushaltes, zur Erhaltung der Luft- und 
Wasserqualität und zur Schönheit des Landschaftsbildes bei. Daneben sind sie Nahrungs-
grundlage für Menschen. Durch den Verlust an biologischer Vielfalt bei Tier- und Pflan-
zengruppen werden Funktionen des Ökosystems nachhaltig beeinträchtigt. 
 
Gemäß dem BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt,  

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Re-
generationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft auf Dauer gesichert sind. Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Viel-
falt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere 

a. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich 
ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Popula-
tionen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

b. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und 
Arten entgegenzuwirken sowie 

c. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografi-
schen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; be-
stimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen blei-
ben. 

Um Aussagen über den Zustand von Natur und Landschaft zu erhalten, sind im Rahmen 
der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. Genehmigungsplanung in den Teil-
bereichen die Biotoptypen gemäß DRACHENFELS (2021) zu kartieren und die Ergebnisse 
einer umfassenden Bewertung zugrunde zu legen. Zusätzlich müssen die Pflanzenarten 
der Roten Liste (GARVE 2004) und die nach § 7 Abs. 2 BNatSchG bzw. gemäß der Bun-
desartenschutzverordnung (BArtSchV) besonders geschützten Pflanzenarten erfasst wer-
den. 
 
Die Kartierung der Biotoptypen ist das am häufigsten angewendete Verfahren zur Beur-
teilung des ökologischen Wertes eines Erhebungsgebietes. Durch das Vorhandensein be-
stimmter Biotope, ihre Ausprägung und die Vernetzung untereinander sowie mit anderen 
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Biotopen werden Informationen über schutzwürdige und schutzbedürftige Bereiche ge-
wonnen. Eine hohe Aussagekraft in Bezug auf den naturschutzfachlichen Wert eines Ge-
bietes besitzen darüber hinaus Vorkommen von gefährdeten und besonders geschützten 
Pflanzenarten.  

 
Detaillierte Bestandsaufnahmen sind auf dieser Planungsebene jedoch noch nicht erfor-
derlich, da sich aus der FNP-Änderung kein unmittelbares Baurecht ergibt. Im Rahmen 
der 89. Flächennutzungsplanänderung wurde daher eine Nutzungskartierung auf Grund-
lage einer Luftbildauswertung durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden dargestellt 
werden.  

Teilgebiet 1 „Altenoythe“  

Das Teilgebiet liegt südlich der Lahe. Die zum Teil größeren Parzellen auf melioriertem 
Hochmoorboden werden vorwiegend ackerbaulich (Mais und Getreide) genutzt. Die Par-
zellen sind durch Gräben, Wege und Baum- sowie Baum-Strauchhecken gegliedert. Flä-
chige Gehölze / Waldflächen kommen im Umfeld des Teilgebietes nur vereinzelt vor. Nach 
Angabe der Unteren Waldbehörde, wird als Waldfläche im Teilgebiet 1 die Gemarkung 
Altenoythe, Flur 29, Flurstück 69/1 dargestellt. Im Umkreis des Teilgebietes existieren au-
ßerdem noch einzelne Maststallanlagen.  

Teilgebiet 2 „Pehmertange“ 

Das Teilgebiet ist stark landwirtschaftlich geprägt. Auf den kleinen bis großen Parzellen 
wird vor allem intensiver Ackerbau betrieben. Sie sind teilweise durch Wege, Gräben und 
Hecken voneinander getrennt, teilweise stoßen die unterschiedlichen Ackerkulturen aber 
auch direkt aneinander. In einem der wenigen Gehölzbestände / Waldflächen befindet 
sich zudem ein kleines Stillgewässer. Nach Angabe der Unteren Waldbehörde, werden 
als Waldflächen im Teilgebiet 2 die Gemarkung Friesoythe, Flur 11, Flurstücke 74/8, 29 
sowie 38/6 dargestellt.  

Teilgebiet 3 „Neu Lorup“ 

Das Plangebiet ist weitestgehend intensiv landwirtschaftlich geprägt, weist aber vereinzelt 
auch Grünlandbereiche auf. Auf den meliorierten Moorböden wird vor allem Getreide und 
Mais angebaut. Die kleinen bis mittelgroßen Parzellen sind durch Wege, Gräben und He-
cken voneinander getrennt. Nach Angabe der Unteren Waldbehörde, werden als Waldflä-
chen im Teilgebiet 3 die Gemarkung Gehlenberg, Flur 4, Flurstücke 119/1, 118/1, 119/4 
und die Flur 10, Flurstück 19/1 dargestellt. Südöstlich an das Teilgebiet angrenzend be-
finden sich teilweise kleinere Teiche, sowie extensiv genutzte bzw. naturnahe Biotope. 
Hier sind Teilweise auch Gebüsche und Moorwälder zu finden.  

 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. Genehmigungsplanung 
sind in den Teilbereichen die Biotoptypen und Pflanzenbestände mit besonderem Augen-
merk auf Vorkommen von gefährdeten und geschützten Pflanzen sowie gesetzlich ge-
schützten Biotopen zu kartieren und die Ergebnisse einer umfassenden Bewertung zu-
grunde zu legen. Für die Vorkommen sind im Rahmen nachfolgender konkretisierender 
Planungen Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen, die eine Beschädigung/Zerstörung der 
schutzwürdigen Arten verhindern.  
 
Bewertung der Umweltauswirkungen  

Die im Plangebiet auftretenden flächigen landwirtschaftlich geprägten Biotopstrukturen 
mit überwiegend ackerbaulicher Nutzung weisen eine eingeschränkte bis sehr geringe 
Bedeutung für das Schutzgut Pflanzen auf. Die vereinzelt vorkommenden, potenziell na-
turnahen Biotopstrukturen sind bei der weiteren Planung zu berücksichtigen.  
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Eine konkrete Ermittlung der tatsächlichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflan-
zen kann erst auf Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Ge-
nehmigungsplanung erfolgen, da erst dort die genauen Anlagenstandorte bekannt sind. 
Auch Vermeidungsmaßnahmen, die eine Beschädigung/Zerstörung der zum Teil vorkom-
menden schutzwürdigen Arten verhindern, können erst im Rahmen der nachfolgenden 
Planungen vorgesehen werden. 

 
Durch die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes „Sondergebiet für Windenergieanla-
gen II“ wird es in den Plangebieten möglich sein, weitere Windenergieanlagen mitsamt 
deren notwendigen Zuwegungen sowie Betriebsflächen zu errichten. Dadurch geht (auch 
potenziell künftig wertvoller) Lebensraum für Pflanzen verloren. Die dadurch bedingten 
Versiegelungsmöglichkeiten sind in der Gesamtheit als erhebliche Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Pflanzen anzusehen.  

3.3 Schutzgut Tiere 

Bei der Umsetzung von Vorhaben für die Errichtung von Windenergieanlagen sind primär 
die Artengruppen Vögel und Fledermäuse betroffen. Neben der Flächeninanspruchnah-
men oder Veränderungen von Lebensräumen sind auch Auswirkungen durch Lärm, die 
Bauwerke der WEA als solche sowie die rotierenden Flügel im Betriebszustand dazu ge-
eignet, erheblich negative Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere zu verursachen. 
 
Im Rahmen der Potenzialstudie Windenergie in der Stadt Friesoythe wurden im Jahr 2021 
Übersichtskartierungen gemäß „Leitfaden zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Pla-
nung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen“ durchgeführt (vgl. 
Anlage 1). In einem 1.000 m-Radius um die Potenzialflächen wurde für die Brutvögel in 
Abbildung 3 des „Leitfaden zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Ge-
nehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen“ eine Revierkartierung durchge-
führt.  

Im Vergleich zu den zugrunde gelegten Flächen der Potenzialstudie, haben sich die Gel-
tungsbereiche der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung auf Grund der geänder-
ten Abstände (vgl. Kap. 2.4 der Begründung) teilweise vergrößert. Durch die Übersichts-
kartierungen ist demnach nicht für alle Plangebiete der 1.000 m-Radius um die Geltungs-
bereiche vollständig abgedeckt. Das Untersuchungsgebiet der Übersichtskartierung deckt 
aber jeweils mindestens den 500 m-Radius der Geltungsbereiche der vorliegenden Flä-
chennutzungsplanänderung ab.  

Somit ist gewährleistet, dass die Erfassung der Nahbereiche der kollisionsgefährdeten 
Arten gem. Anlage 1 BNatSchG bis auf den Schreiadler (für den ein Vorkommen auszu-
schließen ist) vollständig abdecken. Auch der zentrale Prüfbereich von einigen Arten 
wurde mitkartiert. 
 
Im Nachgang zu der Übersichtskartierungen wurde ein Fachbeitrag zu der Neuberech-
nung der geänderten Flächenkulisse des Teilgebietes 1 „Altenoythe“ durchgeführt, in der 
die untersuchte Fläche im Auftrag des Vorhabenträgers neu bewertet wurde (vgl. Anlage 
2). 
 
Aktuelle Erfassungen für die Gastvögel liegen nicht vor, da diese Gemäß MU NIEDER-

SACHSEN (2016) für die Beantwortung artenschutzrechtlicher Fragestellungen im Rahmen 
der Flächennutzungsplanänderung nicht erforderlich sind. In der Anlage 1 werden aller-
dings Potentialabschätzungen zu den Teilgebieten in Hinblick als Gastvogellebensraum 
getätigt. Als Grundlage der Beurteilung bildet dabei auch die Studie von DIEKMANN & MO-

SEBACH (2016) in der 2015/2016 eine umfangreiche Untersuchung zum Vorkommen der 
Arten Sing- und Zwergschwan im Bereich der Thülsfelder Talsperre sowie in einem Um-
kreis von 10 km durchgeführt wurde.  
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Aus dem Ergebnis des avifaunistischen Vergleichs der Übersichtskartierung (Anlage 1) 
ging hervor, dass einige untersuchte Flächen in oder neben einem potenziellen Flugkorri-
dor der Sing- und Zwergschwäne liegen. Aus diesem Grund wurde für die weitere Planung 
ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Lager der in DIEKMANN & MOSEBACH (2016) 
schematisch dargestellten Flugkorridore im Hinblick auf die Windenergieentwicklung im 
Stadtgebiete Friesoythe in den potenziellen Flächen zu prüfen. Hierbei fanden Erfassun-
gen zwischen Oktober 2022 und März 2023 an insgesamt 22 Terminen statt. Es wurden 
Schlafgewässerzählungen, Ausflugbeobachtungen und Pendelflüge der nordischen 
Gänse an neun Beobachtungspunkten zwischen den Nahrungsflächen und den Schlafge-
wässern sowie Kartierung der Nahrungsflächen zwischen den Schlafgewässern durchge-
führt. Der „Fachbeitrag Sing- und Zwergschwan zur Potenzialstudie Windenergie in der 
Stadt Friesoythe“ (Büro Sinning 2024) aus dem Jahr 2023 ist der Anlage 3 zu entnehmen.  

3.3.1 Brutvögel und Rastvögel 

In Niedersachsen ist eine als abschließend zu betrachtende Liste mit im Hinblick auf Wind-
energievorhaben planungsrelevanten Vogelarten nicht verfügbar. Allerdings besteht seit 
dem 20. Juli 2022 im Bundesnaturschutzgesetz eine gemäß der Begründung zum Gesetz 
(Drucksache 20/2354 2022) als abschließend zu betrachtende Liste von Brutvogelarten, 
für die eine signifikante Erhöhung des Lebensrisikos durch Kollisionen vorliegen kann 
(BNatSchG 2009). 
 
Vorgaben zu potenziell planungsrelevanten Brutvögeln ergeben sich weiterhin aus dem 
Leitfaden zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen in Niedersachsen (MU Niedersachsen 2016). Hier sind diejenigen 
Arten aufgelistet, die im Hinblick auf den Betrieb von Windenergieanlagen als artenschutz-
rechtlich relevant zu betrachten sind. Als planungsrelevant gelten Brutnachweise und 
Brutverdachte windenergiesensibler Arten in einem durch die o.g. Erlasse oder gesetzli-
chen Vorgaben definierten Abstand des Brutplatzes zur Planung. Sporadische Nahrungs-
gäste und Durchzügler fallen nicht darunter.  
 
Für die Umsetzung des Wegebaus und Errichtung der WEA können weitere Arten relevant 
sein, die zwar nicht windenergiesensibel sind, aber deren Planungsrelevanz durch ihre 
Gefährdung und ihre spezifischen Habitatansprüche gegeben sein kann, wenn ihre Re-
viere bzw. Nistplätze vom Bau von Zufahrten betroffen sind. Eine nähere Betrachtung 
dieser Arten ist erst im Rahmen konkreter nachfolgender Planungen möglich, wenn die 
Standorte der WEA und die Lage der Erschließungswege bekannt sind. I. d. R. lassen 
sich jedoch Beeinträchtigungen dieser Arten durch Berücksichtigung ihrer (Teil-) Habitat 
bei der Standort- und Erschließungsplanung, Bauzeitenbeschränkungen oder der Einrich-
tung einer naturschutzfachlichen Baubegleitung vermeiden. Zudem werden durch die Pla-
nung nur Teilbereiche der Reviere der Arten und dies z.T. nur temporär während der Bau-
phase beansprucht, so dass der Lebensraum nicht verloren geht. Die meisten Arten be-
sitzen keinen feste Niststandorte und sind in der Lage, in benachbarte Bereiche auszu-
weichen. Auf dieser Planungsebene ist daher von keiner erheblichen Beeinträchtigung für 
die weiteren, nicht windenergiesensiblen Arten auszugehen.  
 
Auch für Rastvögel ist eine als abschließend zu betrachtende Liste mit im Hinblick auf 
Windenergievorhaben potenziell planungsrelevanten Vogelarten nicht verfügbar. Vorga-
ben zur Planungsrelevanz ergeben sich zum Beispiel aus dem Leitfaden zur Umsetzung 
des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nie-
dersachsen (MU NIEDERSACHSEN 2016). Weiterhin ist für die Beurteilung erheblicher Be-
einträchtigungen von Rastvögeln durch Windenergie in erster Linie die Bedeutung des 
Gebietes für die jeweilige Art entscheidend. Erst wenn ein Gebiet eine nach KRÜGER et al. 
(2020) mindestens lokale Bedeutung für eine Gastvogelart hat, können je nach Empfind-
lichkeit der Vogelart und der Lage der zur Rast aufgesuchten Flächen, erhebliche 
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Beeinträchtigungen möglich sein. Wird das Gebiet nur sporadisch mit wenigen Individuen 
aufgesucht, liegen keine erheblichen Beeinträchtigungen vor. Die Liste der planungsrele-
vanten Arten richtet sich demzufolge nach den bewertungsrelevanten Arten bei KRÜGER 
et al. (2020). Bewertungsrelevant sind Arten aus der Gruppe der Watvögel, Enten, Gänse, 
Schwäne, Rallen und Möwen. Zusätzlich sind Störche, Reiher, Kranich und Kormoran so-
wie einzelne Wintergäste unter den Singvögeln bewertungsrelevant. Hinzu kommen ei-
nige Arten (beispielsweise Milane und Weihen), die zwar nicht bewertungsrelevant sind, 
aber zur Zugzeit oder im Winterhalbjahr gemeinsam genutzte Schlafplätze aufsuchen und 
somit je nach Lage des Schlafplatzes einem erhöhten Kollisionsrisiko ausgesetzt sein 
können. Auch größere Überwinterungsbestände von Greifvögeln können zu Konflikten mit 
der Windenergie führen, so dass bei der Erfassung alle Greifvogelarten kartiert werden. 
 
Um für eine Gastvogelart einen Eingriff zu beurteilen bzw. einen Verbotstatbestand fest-
zustellen, muss zunächst die Bedeutung des Gebietes als Rastgebiet ermittelt werden: 
Beispielsweise ist für einen einzeln durchziehenden Kiebitz kein erheblicher Eingriff durch 
den Betrieb einer Windenergieanlage zu erwarten. Anders sieht die Einschätzung für ei-
nen bedeutsamen Rastbestand des Kiebitzes aus. Daher wird für die Rastvögel (anders 
als bei den Brutvögeln) eine Standardbewertung mit der Einteilung von Rastgebieten in 
lokale, regionale, landesweite, nationale und internationale Bedeutung durchgeführt. Erst, 
wenn eine gewisse Bedeutung als Gastvogellebensraum festzustellen ist, kann – je nach 
Wertstufe - eine erhebliche Beeinträchtigung durch WEA überhaupt angenommen wer-
den.  
 
WEA stellen grundsätzlich vertikale Hindernisse in der Offenlandschaft dar, von denen 
Scheucheffekte auf Brut- und Rastvögel ausgehen können. Gerade Offenlandvögel mei-
den vertikale Strukturen wie Windenergieanlagen. Überdies können die Anlagen als Bar-
riere wirken, die Vögel bei der Nahrungssuche oder beim Wechsel der Rastplätze behin-
dern können. Eine Barrierewirkung ergibt sich, wenn der Windpark eine Wirkung derge-
stalt entfaltet, dass die Vögel daran gehindert werden, ein Schutzgebiet zu erreichen oder 
zwischen Nahrungs- und Rastplätzen, die sich jeweils in einem Schutzgebiet befinden, zu 
wechseln (vgl. Nds. OVG, Urteil vom 24. März 2003 1 LB 3571/01). Die bloße Erschwe-
rung, das Schutzgebiet zu erreichen, kann demgegenüber nicht genügen (vgl. OVG NRW, 
Urteil vom 30. Juli 2009). Windenergieanlagen können in Bezug auf die Barrierewirkung 
sich dergestalt auswirken, dass die Vögel ausweichen und die Anlagen umfliegen, wenn 
nicht sowieso unterhalb des Rotors der Park durchflogen wird.  

Ergebnisse und Auswirkungsprognose 

Die Ergebnisse, der unter Kapitel 3.3 aufgeführten Fachgutachten, werden im Folgenden 
zusammenfassend dargestellt. Details zu den Untersuchungsgebieten und -methoden ge-
hen aus den Berichten im Anhang hervor.  
 
Da in der Fachliteratur Störungsempfindlichkeiten von Brutvögeln, die über 500 m hinaus-
gehen, nicht bekannt sind, wird im Rahmen der Beurteilung der Auswirkungen lediglich 
auf diejenigen planungsrelevanten Arten eingegangen, die innerhalb von max. 500 m um 
die Teilgebiete vorkommen. Die vorkommenden Arten werden im Rahmen der Flächen-
nutzungsplanänderung als repräsentativer Anhaltswert für mögliche Beeinträchtigungen 
betrachtet, da die Brutvögel ihren Neststandort jährlich wechseln und die konkreten Anla-
genstandorte nicht feststehen. Im Rahmen der Genehmigungsplanungen sind gem. Ar-
tenschutzleitfaden vollumfängliche Bestandserfassungen durchzuführen.  

Teilgebiet 1“Altenoythe“ 

Brutvögel 
Innerhalb des Untersuchungsgebietes (wird in der Anlage 1, 2 und 3 als Potenzialfläche 
8 angegeben) wurden 2021 insgesamt 13 Arten erfasst. Unter den 13 Brutvogelarten 
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befanden sich 11 Arten mit Rote Liste-Status (ab Vorwarnliste). Besonders gefährdet (RL-
Status 1 und 2) sind die Arten Brachvogel, Kiebitz und Feldschwirl. Die gesamte Liste der 
im Untersuchungsgebiet Vorkommenden Arten und deren räumlichen Lage ist der Tabelle 
7 und den Plänen der Anlage 1 zu entnehmen.  
 
Zu den im UG nachgewiesenen und nach MU NIEDERSACHSEN (2016) störungsempfindli-
chen Arten handelt es sich um den Brachvogel und den Kiebitz. Das festgestellte Brach-
vogelrevier befand sich außerhalb des 500 m-Radius um das Teilgebiet 1. Der Kiebitz 
kam mit einen Brutrevier innerhalb des Plangebietes und mit zusätzlichen elf Revieren im 
500-m Radius vor. Beeinträchtigungen durch Scheuch- und Verdrängungswirkungen auf 
den Kiebitz können im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung nicht ausgeschlossen 
werden, da die konkreten Standorte der geplanten Windenergieanlagen und deren Zuwe-
gung auf dieser Planungsebene noch nicht feststehen.  
 
Entsprechend dem vorrangig anzuwendenden Grundsatz der Vermeidung und Minimie-
rung sind die Brutreviere bei der Standortwahl der Windenergieanlagen zu berücksichti-
gen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Dimensionierung der erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen der Realisierung des Windparks nicht entgegensteht. Da 
sich die festgestellten Brutreviere nur auf bestimmte Teilbereiche beschränken, ist die 
Planung als grundsätzlich umsetzbar einzuschätzen 

 
Innerhalb des Untersuchungsgebietes konnten keine kollisionsgefährdeten Brutvogelar-
ten gemäß der Anlage 1 BNatSchG nachgewiesen werden. Diese Liste ist als abschlie-
ßend zu betrachten. Demnach ist bei den im UG festgestellten Brutvogelarten nicht mit 
erheblichen Kollisionsverlusten zu rechnen.  

 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist von erheblichen Beeinträchtigungen für 
Brutvögel auszugehen, da störungsempfindliche Arten im Untersuchungsgebiet nachge-
wiesen wurden. Bei der Ampelbewertung, die aus dem Fachgutachten hervorgeht, wird 
das Plangebiet in Hinblick auf die Brutvogelergebnisse mit einer neutralen Bewertung dar-
gestellt (vgl. Anlage 1 und 2).  
 
Rastvögel 
Das Teilgebiet liegt westlich des NSG „Vehnemoor“, in dem sich Schlafgewässer für Sing 
und Zwergschwan befinden und damit innerhalb des potenziellen Flugkorridors zwischen 
Vehnemoor und Esterweger Dose. Während der Erfassungen zu den orientierenden Kar-
tierungen wurden große Trupps beider Arten im Bereich des Teilgebietes angetroffen.  
 
Aus den Erfassungen aus dem „Fachbeitrag Sing- und Zwergschwan zur Potenzialstudie 
Windenergie in der Stadt Friesoythe“ (vgl. Anlage 3) geht hervor, dass die wenigsten Flug-
bewegungen, der untersuchten Bereiche, an dem Teilgebiet 1 „Altenoythe“ kartiert wurden 
(20 Flugbewegungen mit zusammen 97 Individuen). Im Rahmen der Nahrungsflächenkar-
tierung konnten im Bereich des Plangebietes zwar nicht die höchsten Bedeutungen fest-
gestellt werden allerdings bildet der Bereich des Teilgebietes 1 einen Schwerpunktlebens-
raum ab (vgl. Abb. 12 der Anlage 3). Der Schwerpunkt der nahrungssuchenden Schwäne 
wurde in einer Entfernung ab 400 m zum Teilgebiet 1 und damit am Rande potenzieller 
Störungsbeeinträchtigungen kartiert. Ein Umfliegen des Windparks ohne weitreichende 
Barrierewirkung kann laut Fachgutachten angenommen werden.  
 
Wie zuvor beschrieben, wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung, keine 
vollumfänglichen Gastvogelerfassungen durchgeführt. Diese sind ggf. auf nachgelagerter 
Planungsebene in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde nachzuholen. Eine ab-
schließende Bewertung ist daher derzeit nicht möglich. Allerdings ergeben sich auf Grund-
lage der bisherigen Datenlage hinsichtlich der Rastvögel keine grundlegenden Planungs-
hindernisse. 
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Teilgebiet 2 „Pehmertange“ 

Brutvögel 
Innerhalb des Untersuchungsgebietes (wird in der Anlage 1 und 3 als Potenzialfläche 12 
angegeben) wurden 2021 insgesamt fünf Arten erfasst. Unter den fünf Brutvogelarten be-
fanden sich vier Arten mit Rote Liste-Status (ab Vorwarnliste). Zusätzlich wurde der Mäu-
sebussard als streng geschützte Art im Untersuchungsgebiet festgestellt. Als besonders 
gefährdet (RL-Status 1 und 2) kamen die beiden Arten Kiebitz und Brachvogel innerhalb 
des Untersuchungsgebietes vor. Die gesamte Liste der im Untersuchungsgebiet vorkom-
menden Arten und deren räumlichen Lage ist der Tabelle 10 und den Plänen der Anlage 
1 zu entnehmen.  
 
Zu den im Umweltgutachten nachgewiesenen und gemäß MU NIEDERSACHSEN (2016) als 
störungsempfindlich eingestuften Arten zählen der Brachvogel und der Kiebitz. Das fest-
gestellte Revier des Brachvogels befand sich an der westlichen Grenze des Teilgebiets 
2. Der Kiebitz wurde mit insgesamt drei Brutrevieren innerhalb des Plangebietes sowie 
mit weiteren fünf Revieren im 500-Meter-Radius um Teilgebiet 2 nachgewiesen. Der Ver-
teilungsschwerpunkt lag dabei im östlichen Bereich des Untersuchungsgebiets. 
Beeinträchtigungen durch Scheuch- und Verdrängungswirkungen auf Kiebitz und Brach-
vogel können im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung nicht ausgeschlossen wer-
den, da die konkreten Standorte der geplanten Windenergieanlagen und deren Zuwegung 
auf dieser Planungsebene noch nicht feststehen. 
 
Entsprechend dem vorrangig anzuwendenden Grundsatz der Vermeidung und Minimie-
rung sind die Brutreviere bei der Standortwahl der Windenergieanlagen zu berücksichti-
gen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Dimensionierung der erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen der Realisierung des Windparks nicht entgegensteht. Da 
sich die festgestellten Brutreviere nur auf bestimmte Teilbereiche beschränken, ist die 
Planung als grundsätzlich umsetzbar einzuschätzen 
 
Innerhalb des Untersuchungsgebietes konnten keine kollisionsgefährdeten Brutvogelar-
ten gemäß der Anlage 1 BNatSchG nachgewiesen werden. Diese Liste ist als abschlie-
ßend zu betrachten. Demnach ist bei den im UG festgestellten Brutvogelarten nicht mit 
erheblichen Kollisionsverlusten zu rechnen.  

 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist von erheblichen Beeinträchtigungen für 
Brutvögel auszugehen, da störungsempfindliche Arten im Untersuchungsgebiet nachge-
wiesen wurden. Bei der Ampelbewertung, die aus dem Fachgutachten hervorgeht, wird 
das Plangebiet in Hinblick auf die Brutvogelbewertung als „geeignet“ eingestuft (vgl. An-
lage 1).  
 
Rastvögel 
Das Teilgebiet 1 liegt nördlich angrenzend an den potenziellen Flugkorridor zwischen 
Thülsfelder Talsperre und Esterweger Dose (DIEKMANN & MOSEBACH 2016).  
 
Aus den Erfassungen aus dem „Fachbeitrag Sing- und Zwergschwan zur Potenzialstudie 
Windenergie in der Stadt Friesoythe“ (vgl. Anlage 3) geht hervor, dass im Bereich des 
Teilgebietes 2 eine hohe Flugaktivität festgestellt wurde. Im Rahmen der Nahrungsflä-
chenkartierung wurden im Bereich des Plangebietes die höchsten Bedeutungen nachge-
wiesen (vgl. Abb. 12 der Anlage 3) und das Plangebiet stellt somit ein wichtiges Nahrungs-
gebiet für die Sing- Zwergschwäne da. Dennoch kommt das Fachgutachten zu dem 
Schluss, dass die Sing- und Zwergschwäne in der Lage sind auf umliegende Flächen 
auszuweichen, falls durch eine Windparkplanungen Rast- und Nahrungsflächen anteilig 
nicht mehr zu Verfügung stehen sollten. Daher wird empfohlen das Teilgebiet 2 (im Gut-
achten Potentialfläche 12) nicht zeitgleich mit den Potenzialflächen 9 und 10 auszuwei-
sen. Die Stadt Friesoythe sieht von einer Ausweisung der Potenzialflächen 9 und 10 ab.  
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Wie zuvor beschrieben, wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung, keine 
vollumfänglichen Gastvogelerfassungen durchgeführt. Diese sind ggf. auf nachgelagerter 
Planungsebene in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde nachzuholen. Eine ab-
schließende Bewertung ist daher derzeit nicht möglich. Allerdings ergeben sich auf Grund-
lage der bisherigen Datenlage hinsichtlich der Rastvögel keine grundlegenden Planungs-
hindernisse. 

Teilgebiet 3 „Neu Lorup“ 

Brutvögel 
Innerhalb des Untersuchungsgebietes (wird in der Anlage 1 als Potenzialfläche 14 ange-
geben) wurden 2021 insgesamt zehn Arten erfasst. Unter den zehn Brutvogelarten befan-
den sich neun Arten mit Rote Liste-Status (ab Vorwarnliste). Zusätzlich wurde der Mäu-
sebussard als streng geschützte Art als im Untersuchungsgebiet festgestellt. Als beson-
ders gefährdet (RL-Status 1 und 2) kamen die beiden Arten Kiebitz und Brachvogel inner-
halb des Untersuchungsgebietes vor. Die gesamte Liste der im Untersuchungsgebiet vor-
kommenden Arten und deren räumlichen Lage ist der Tabelle 11 und den Plänen der 
Anlage 1 zu entnehmen. Hervorzuheben sind auch die höheren Bestandszahlen der Feld-
lerche (19 Brutpaare) sowie der ebenfalls gefährdete Bluthänfling) 
 
Zu den im Umweltgutachten nachgewiesenen und gemäß MU NIEDERSACHSEN (2016) als 
störungsempfindlich eingestuften Arten zählen der Brachvogel und der Kiebitz. Das fest-
gestellte Revier des Brachvogels befand sich im nördlichen Bereich des Teilgebiets 3. Ein 
zusätzliches Revier wurde innerhalb des 500-Meter-Radius um das Plangebiet festgestellt 
und liegt rd.150 m westlich entfernt zur Geltungsbereichsgrenze. Der Kiebitz wurde mit 
insgesamt zwei Brutrevieren innerhalb des Plangebietes sowie mit weiteren fünf Revieren 
im 500-Meter-Radius um Teilgebiet 3 nachgewiesen. Der Verteilungsschwerpunkt lag da-
bei im nördlichen Bereich des Untersuchungsgebiets. 
Beeinträchtigungen durch Scheuch- und Verdrängungswirkungen auf Kiebitz und Brach-
vogel können im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung nicht ausgeschlossen wer-
den, da die konkreten Standorte der geplanten Windenergieanlagen und deren Zuwegung 
auf dieser Planungsebene noch nicht feststehen. 
 
Entsprechend dem vorrangig anzuwendenden Grundsatz der Vermeidung und Minimie-
rung sind die Brutreviere bei der Standortwahl der Windenergieanlagen zu berücksichti-
gen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Dimensionierung der erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen der Realisierung des Windparks nicht entgegensteht. Da 
sich die festgestellten Brutreviere nur auf bestimmte Teilbereiche beschränken, ist die 
Planung als grundsätzlich umsetzbar einzuschätzen 
 
Innerhalb des Untersuchungsgebietes konnten keine kollisionsgefährdeten Brutvogelar-
ten gemäß der Anlage 1 BNatSchG nachgewiesen werden. Diese Liste ist als abschlie-
ßend zu betrachten. Demnach ist bei den im UG festgestellten Brutvogelarten nicht mit 
erheblichen Kollisionsverlusten zu rechnen.  
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist von erheblichen Beeinträchtigungen für 
Brutvögel auszugehen, da störungsempfindliche Arten im Untersuchungsgebiet nachge-
wiesen wurden. 
 
Rastvögel 
Es handelt sich nur in Teilen um relativ offene Flächen mit einer Vorbelastung durch kleine 
WEA im Norden, so dass ein für die Region zu erwartendes Auftreten von Gastvögeln 
denkbar ist. Gastvogelvorkommen mit abschließender Wirkung für eine Windenergiepla-
nung sind vorrausichtlich nicht zu erwarten. Die Fläche liegt ebenfalls nicht im potenziellen 
Flugkorridor zwischen Thülsfelder Talsperre und Esterweger Dose (DIEKMANN & MOSE-

BACH 2016). 
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Wie zuvor beschrieben. wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung, keine 
vollumfänglichen Gastvogelerfassungen durchgeführt. Diese sind ggf. auf nachgelagerter 
Planungsebene in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde nachzuholen. Eine ab-
schließende Bewertung ist daher derzeit nicht möglich. Allerdings ergeben sich auf Grund-
lage der bisherigen Datenlage hinsichtlich der Rastvögel keine grundlegenden Planungs-
hindernisse. 
 

Zusammenfassung der Auswirkungen auf Brut- und Rastvögel 

Da auf Ebene des Flächennutzungsplanes die Anlagenstandorte sowie die Anlagentypen 
nicht bekannt sind und aufgrund der naturräumlichen Ausstattung sowie der Kenntnisse 
zu den vorkommenden Arten kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass keine stö-
rungssensiblen Arten (u. a. Kiebitze und Brachvogel) von dem Vorhaben betroffen sind. 
Damit muss in diesem Rahmen von erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere – 
Brutvögel ausgegangen werden. 
 
Eine konkrete Ermittlung der tatsächlichen Umweltauswirkungen kann jedoch erst auf 
Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsebene 
erfolgen, da dort die Anlagenstandorte sowie -typen bekannt sind. Es sind dazu, die ent-
sprechenden Gültigkeiten vorausgesetzt, die Angaben des Windenergieerlasses Nieder-
sachsens von 2021, dem Artenschutzleitfaden des Nds. Windenergieerlasses (2016) so-
wie die 4. Änderung des BNatSchG (2022) zu beachten. 
 
Auf nachgelagerter Planungsebene sind in Abstimmung mit dem Landkreis ggf. Rastvo-
gelerfassungen durchzuführen, um eine detaillierte Auswirkungsprognose durchführen zu 
können. Eine abschließende Bewertung ist daher derzeit nicht möglich. Allerdings erge-
ben sich auf Grundlage der bisherigen Datenlage hinsichtlich der Rastvögel keine grund-
legenden Planungshindernisse. 

3.3.2 Fledermäuse 

In Bezug auf die Artengruppe der Fledermäuse ist mit dem Vorkommen des in der Region 
zu erwartenden Artenspektrums zu rechnen und damit auch mit dem Vorkommen der pla-
nungsrelevanten Arten Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus, 
Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus.   
 
Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass die Änderungsbereiche im Frühjahr 
und/oder im Spätsommer/Herbst eine hohe Bedeutung für Fledermäuse auf dem Zug ha-
ben.  
 
Für Fledermäuse wird vorsorglich von einer hohen Bedeutung in allen Änderungsberei-
chen ausgegangen. Insbesondere dort, wo Sonderbauflächen für Windenergie an Wald 
angrenzen, ist mit umfangreichen Vermeidungsmaßnahmen in Form von Abschaltzeiten 
für Fledermäuse zu rechnen, da Waldrandgebiete wichtige Jagdhabitat der relevanten Ar-
ten darstellen und die Tiere sich an diesen Geländestrukturen beim Flug zwischen Quar-
tieren und Jagdhabitaten orientieren (Flugrouten).  
 
Konkrete Maßnahmenfestlegungen sind erst auf der Basis fledermauskundlicher Unter-
suchungen im Rahmen der konkreten Genehmigungsplanung möglich.  
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3.3.3 Auswirkungen auf Fledermäuse 

Die sich aus Planungen zur Windenergie ergebenden potenziellen Konflikte mit Vorkom-
men von Fledermäusen sind unter zwei differenten Gesichtspunkten zu betrachten. Es 
handelt sich hierbei um: 

• den Verlust von Lebensraum durch anlage- und betriebsbedingte Lebensraumver-
luste (Eingriffsregelung) und 

• um die Problematik von Schlag streng geschützter Arten an WEA (Artenschutz). 
 
Bau- und anlagebedingte Auswirkungen  

Durch den Bau der geplanten Anlagen, die notwendigen Zuwegungen und Kranstellplätze 
werden voraussichtlich landwirtschaftliche Flächen, in geringem Umfang Gräben (Zuwe-
gungen) sowie Gehölzstrukturen in Anspruch genommen. Die Verluste dieser Biotoptypen 
sind aus fledermauskundlicher Sicht und aufgrund der Größe der Eingriffsfläche nicht di-
rekt als erhebliche Beeinträchtigung anzusehen. Bei evtl. notwendigen Rodungen vorhan-
dener Gehölzen können allerdings die Quartiere von Fledermäusen betroffen sein. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind dann zu erwarten, wenn entweder Lebensraum in 
größerem Umfang nicht mehr nutzbar ist oder von den Tieren aufgrund von Meideverhal-
ten nicht mehr aufgesucht wird und damit faktisch verloren geht oder wenn sich die Gefahr 
einer Tötung durch Kollision oder Barotrauma für eine Art signifikant erhöht. 
 
Im Hinblick auf das Kollisionsrisiko sind insbesondere die Arten Abendsegler, Kleinabend-
segler, Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus potenziell durch 
die Planung betroffen. Insbesondere dort, wo Sonderbauflächen für Windenergie an Wald 
angrenzen, ist mit einem erhöhten Kollisionsrisiko für Fledermäuse zu rechnen, da Wald-
randgebiete wichtige Jagdhabitat der relevanten Arten darstellen und die Tiere sich an 
diesen Geländestrukturen beim Flug zwischen Quartieren und Jagdhabitaten orientieren 
(Flugrouten).  
 
Daher wird im Rahmen der vorliegenden Planung von einem Worst-Case-Szenario aus-
gegangen, sodass bei der Umsetzung des Projektes von erheblichen Beeinträchtigungen 
auf das Schutzgut Tiere – Fledermäuse auszugehen ist. 

3.3.4 Sonstige Fauna 

Die Wahrscheinlichkeit einer Betroffenheit weiterer Tierarten durch das geplante Vorha-
ben ist als gering einzuschätzen. Eine nähere Betrachtung einer möglichen Betroffenheit 
der sonstigen Fauna (z. B. Fische bei evtl. Grabenverrohrungen für den Bau von Wegen 
und Überfahrten) kann erst im Rahmen nachfolgender konkreter Planungsschritte (Ge-
nehmigungsplanung) unter Berücksichtigung der detaillierten Aufstellungs- und Erschlie-
ßungsplanung erfolgen. 

3.4 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Wie in Kap. 2.5 dargelegt, begründet § 44 BNatSchG ein strenges Schutzsystem für be-
stimmte Tier- und Pflanzenarten. Nachfolgend erfolgt eine grobe Betrachtung der arten-
schutzrechtlichen Belange. 

3.4.1 Pflanzen des Anhanges IV der Fauna-Flora-Richtlinie 

Streng geschützte Pflanzenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG bzw. Pflanzen des 
Anhanges IV der FFH-Richtlinie sind aufgrund der naturräumlichen Ausstattung derzeit 
nicht zu erwarten. Hinweise auf Vorkommen dieser Arten liegen derzeit auch nicht vor. 
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Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zu den Verboten des § 44 (1) Nr. 4 
BNatSchG ist demgemäß nicht erforderlich. Auf nachfolgender Planungsebene ist dieser 
Aspekt noch einmal zu überprüfen. 

3.4.2 Tierarten des Anhangs IV der Fauna-Flora-Richtlinie 

Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsver-
bots (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Aufgrund der vorhandenen Strukturen und Nutzungen innerhalb der Teilgebiete und daran 
angrenzend ist mit dem Vorkommen von Fledermäuse und damit einer Tierart gemäß An-
hang IV der FFH-Richtlinie zu rechnen. Fledermäuse nutzen Rindenstrukturen älterer 
Bäume als Quartiere, die während der Sommermonate genutzt und häufiger gewechselt 
werden.  
 
Es kann nicht abschließend ausgeschlossen werden, dass die vorhandenen Gehölzstruk-
turen Fledermäusen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten dienen, indem einzelne eventu-
ell vorhandene Baumhöhlen zeitweise als Sommer-, Zwischen- oder Balzquartiere bezo-
gen werden, aber auch Winterquartiere einzelner Arten können nicht ausgeschlossen wer-
den. Eine Entfernung von Gehölzen darf daher, um eine Tötung von Individuen oder eine 
Beschädigung dieser Ruhestätte zu vermeiden, nur außerhalb der potenziellen Nutzungs-
zeit, also von Anfang Oktober bis Ende Februar vorgenommen werden, um eventuell vor-
handene Sommerlebensräume nicht zu zerstören (Vermeidungsmaßnahme). Bei Unsi-
cherheiten in Bezug auf Quartiervorkommen sind ggf. vor Fällung von Gehölzen Begut-
achtungen durch eine fachkundige Person durchzuführen. Sind Individuen/Quartiere vor-
handen, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen ist mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Für die betroffene Art sind dann in Absprache 
mit der Unteren Naturschutzbehörde artspezifisch geeignete populationsstützende Maß-
nahmen, wie beispielsweise das Bohren von Baumhöhlen oder das Aufstellen von Totholz 
(ggf. in Verbindung mit dem Bohren von Höhlen) umzusetzen oder Nistkästen anzubrin-
gen. Die Durchführung der Maßnahme ist rechtzeitig vor der Brutzeit umzusetzen. 
 
In Bezug auf diese Tierart ist ebenfalls ein erhöhtes Zuggeschehen während des Früh-
jahrs bzw. des Herbstes nicht auszuschließen. Daher sind generelle Abschaltzeiten in den 
Zeiten erhöhter Fledermausaktivität vorzunehmen, um Tötungen durch Kollisionen oder 
Barotrauma von Individuen zu vermeiden. Im Rahmen der verbindlichen Bauplanung bzw. 
der Genehmigungsplanung sind diese Zeiten sowie weitere Bedingungen (z. B. Tempe-
ratur) gemäß dem aktuellen Wissensstand konkret zu benennen. 
 
Sofern die vorgeschlagenen Vorsorgemaßnahmen im Rahmen der nachfolgenden Pla-
nungsschritte durchgeführt werden, sind etwaige schädliche Wirkungen durch die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten. Unter Voraussetzung der oben ge-
nannten Vorsorgemaß-nahmen sind das Zugriffsverbot und das Schädigungsverbot nach 
§ 44 (1) Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG nicht einschlägig. 
 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Ein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn es zu einer 
erheblichen Störung der Art kommt. Diese tritt dann ein, wenn sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Population der jeweiligen Art verschlechtert. Die lokale Population kann defi-
niert werden als (Teil-)Habitat und Aktivitätsbereich von Individuen einer Art, die in einem 
für die Lebensraumansprüche der Art ausreichend räumlich-funktionalen Zusammenhang 
stehen.  
 
Der Erhaltungszustand der Population kann sich verschlechtern, wenn sich aufgrund der 
Störung die lokale Population wesentlich verringert; dies kann aufgrund von Stress über 
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die Verringerung der Geburtenrate, einen verringerten Aufzuchterfolg oder die Erhöhung 
der Sterblichkeit geschehen. 
 
Baubedingte Störungen durch Verlärmung und Lichtemissionen während sensibler Zeiten 
(Aufzucht- und Fortpflanzungszeiten) sind in Teilbereichen grundsätzlich möglich. Erheb-
liche und dauerhafte Störungen durch baubedingte Lärmemissionen (Baumaschinen und 
Baufahrzeuge) sind in dem vorliegenden Fall jedoch nicht zu erwarten, da die Bautätigkeit 
auf einen begrenzten Zeitraum beschränkt ist und außerhalb der Hauptaktivitätszeit der 
Fledermäuse, d. h. am Tage und nicht in der Nacht stattfindet. Ein hierdurch ausgelöster 
langfristiger Verlust von potenziellen Quartieren in der Umgebung ist unwahrscheinlich. 
Deshalb ist auch nicht damit zu rechnen, dass ein Teilbereich für die betroffenen Indivi-
duen der lokalen Population verloren geht. Eine erhebliche Störung im Sinne einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Fledermauspopulationen, die einen 
wesentlich über die Teilgebiete hinausreichenden Aktionsradius haben dürften, ist dessen 
nicht anzunehmen. Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist daher 
nicht einschlägig. 

3.4.3 Geschützte wildlebende Vogelarten im Sinne von Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie 

In den Planungsräumen kommen verschiedene europäische Vogelarten vor-kommen, die 
hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu betrachten sind. 
 
Prüfung des Zugriffsverbots (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungsver-
bots (§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

Hinsichtlich der Fortpflanzungsstätten sind verschiedene Vogelgruppen zu unterscheiden, 
die unterschiedliche Nistweisen und Raumansprüche aufweisen. Dabei kann es sich um 
typische Gehölzbrüter oder auch um Arten, die auf dem Boden brüten, handeln. Im Rah-
men Bestandserhebungen wurden in den Untersuchungsgebieten sowohl Vorkommen 
von gehölzbrütenden Arten als auch mit Vorkommen von im Offenland auf dem Boden 
brütenden Arten (z. B. Wiesenvögeln) erfasst. Sämtliche vorkommenden Arten sind ver-
mutlich in der Lage, sich in der nächsten Brutperiode einen neuen Niststandort zu suchen, 
so dass keine permanenten Fortpflanzungsstätten im Plangebiet erwartet werden. 
 
Im Bereich der meisten Teilflächen wurde keine permanenten Fortpflanzungsstätten (z. B. 
jährlich wieder genutzte Horste von Greifvögeln) innerhalb des in Anlage 1 BNatSchG 
aufgeführten artspezifischen Abstandes festgestellt.  
 
Zum Schutz gehölzbrütender Vogelarten darf eine Entfernung von Gehölzen aufgrund des 
möglichen Vorkommens von Nestern nur außerhalb der Brutzeit vorgenommen werden, 
um eventuell vorhandene Nistplätze nicht zu zerstören. Eine Baufeldfreimachung darf 
ebenfalls nur außerhalb der Brutzeit durchgeführt werden, um potenziell vorhandene Bo-
denbrüter nicht zu beeinträchtigen (Vermeidungsmaßnahmen). Verbote gem. § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG können somit vermieden werden. 
 
Neben Fortpflanzungsstätten sind die Verbote nach § 44 (1) Nr. 3 auch für Ruhestätten 
zu betrachten. Der Begriff Ruhestätte umfasst Orte, die für ruhende bzw. nicht aktive Ein-
zeltiere oder Tiergruppen zwingend v. a. für die Thermoregulation, die Rast, den Schlaf 
oder die Erholung, die Zuflucht sowie die Winterruhe erforderlich sind. Vorkommen sol-
cher bedeutenden Stätten sind innerhalb der Teilbereiche aufgrund der Naturausstattung 
auszuschließen, so dass kein Verbotstatbestand in Bezug auf Ruhestätten verursacht 
wird. 
 
In Bezug auf ein erhöhtes Kollisionsrisiko der Arten mit Windenergieanlagen, ist artspezi-
fisch zu prüfen, inwiefern Maßnahmen ergriffen werden können, um Verbote nach § 44 
(1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) zu vermeiden. Diese können bspw. darin bestehen, 
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dass Anlagenstandorte verschoben werden, oder während Zeiten erhöhten Kollisionsrisi-
kos z. B. in der Zeit der Jungenaufzucht der Betrieb von Windenergieanlagen eingestellt 
wird. 
 
Verdrängungseffekte durch WEA sind z. B. für Wiesenlimikolen zu erwarten. Im Gemein-
degebiet wurde diesbezüglich als einzige planungsrelevante Art der Kiebitz  und Brach-
vogel in den Teilgebieten 1, 2 und 3 bzw. in der näheren Umgebung festgestellt. Da die 
Limikolen keine festen, jährlich wiederverwendeten Nistplätze nutzen, sondern den Nest-
standort bei jeder Brut neu wählen und herrichten, werden im Falle der Einhaltung der 
allgemeinen Vermeidungsmaßnahme des Baus außerhalb der Brutzeiten keine Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten dieser Arten zerstört oder beschädigt, da diese außerhalb der 
Brutzeit nicht fortbestehen. Der Betrieb der WEA stellt keine Beeinträchtigung oder Zer-
störung von Lebensstätten dar. Die optischen und akustischen Wirkungen von WEA, die 
eine Scheuchwirkung auf die Vögel haben können, stellt keine unmittelbare (physische) 
Einwirkung auf die Fortpflanzungsstätte dar, sondern auf die Tiere. Für den Fall, dass 
durch Lärm gestörte Tiere die Lebensstätte verlassen und dauerhaft meiden und die Le-
bensstätte dadurch ihre Funktion verliert, ist daher das Störungsverbot einschlägig und 
wird unten näher betrachtet.  
 
Somit ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der o. g. Vermeidungsmaßnahmen 
die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG im Fall der Realisie-
rung von Windparks in den Teilbereichen voraussichtlich nicht erfüllt werden. 
 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

In Bezug auf das Störungsverbot während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderzeiten lassen sich Störungen in Form von Lärmimmissionen auf-
grund der geplanten Errichtung von WEA nicht ganz vermeiden. Störungen während sen-
sibler Zeiten sind daher möglich, erfüllen jedoch nur dann den Verbotstatbestand, wenn 
sie zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der be-
troffenen Arten führen. 
 
Von erheblichen Störungen während der Mauserzeit, die zur Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population führen, ist nicht auszugehen. Dies hängt damit 
zusammen, dass es nur zu einer Verschlechterung käme, wenn die Störung von Indivi-
duen während der Mauserzeit zum Tode derselben und damit zu einer Erhöhung der Mor-
talität in der Population führen würde. Die im Plangebiet vorkommenden Arten bleiben 
jedoch auch während der Mauser mobil und können gestörte Bereiche verlassen und Aus-
weichhabitate in der Umgebung aufsuchen. 
 
Weiterhin sind erhebliche Störungen während Überwinterungs- und Wanderzeiten auszu-
schließen. Die Plangebiete stellen keinen Rast- und Nahrungsplatz für darauf zwingend 
angewiesene Vogelarten dar. Die im Plangebiet zu erwartende Vögel sind an durch Land-
wirtschaft und Freizeitnutzung bedingte Beunruhigungen sowie an die bereits bestehen-
den WEA gewöhnt und in der Lage, bei Störungen in der Umgebung vorhandene ähnliche 
Habitatstrukturen (Gehölzbestände, Ackerflächen und Grünländer) aufzusuchen. Durch 
die Planung kommt es zu keinen ungewöhnlichen Scheucheffekten, die zu starker Schwä-
chung und zum Tod von Individuen führen werden.  
 
Um unzulässige Störungen, während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit zu vermeiden, 
ist als Vermeidungsmaßnahme abhängig von den tatsächlichen Artenvorkommen eine 
Baufeldfreimachung und Bautätigkeit außerhalb der der Zeit zwischen dem 1. März und 
dem 30. September vorzusehen. Eine Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist aus-
nahmsweise in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30. September zulässig, wenn 
durch eine ökologische Baubegleitung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ausge-
schlossen werden können.  
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Fazit 
Im Ergebnis der Betrachtung bleibt festzustellen, dass die artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 
nicht einschlägig sind. Gesonderte Festsetzungen oder weitere konkrete Vermeidungs-
maßnahmen werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. auf Ebene der 
Genehmigungsplanung ergänzt. 

 

3.5 Biologische Vielfalt 

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Dabei sind u. a. insbesondere die Aus-
wirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu berücksichtigen. 
 
Auf Basis der Ziele des Übereinkommens der Biologischen Vielfalt (Rio-Konvention von 
1992) sind folgende Aspekte im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes zu prüfen: 

• Artenvielfalt und 

• Ökosystemschutz. 
 
Allgemeines 

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) wurde auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Jahr 1992 in Rio de Janeiro 
ausgehandelt. Das Vertragswerk, auch Konvention zur biologischen Vielfalt genannt, be-
inhaltet die Zustimmung von damals 187 Staaten zu folgenden drei übergeordneten Zie-
len: 

• die Vielfalt an Ökosystemen, 

• die Artenvielfalt und 

• die genetische Vielfalt innerhalb von Arten.  

Im Konventionstext ist dabei der Begriff „biologische Vielfalt“ wie folgt definiert: 
„Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land, 
Meer- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen 
sie gehören. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die 
Vielfalt der Ökosysteme.“ 

In der Rio-Konvention verpflichten sich die Vertragsparteien zur Erhaltung aller Bestand-
teile der biologischen Vielfalt, der aus ethischen und moralischen Gründen ein Eigenwert 
zuerkannt wird. Die biologische Vielfalt ermöglicht es, den auf der Erde vorkommenden 
Arten und Lebensgemeinschaften in ihrem Fortbestand bei sich wandelnden Umweltbe-
dingungen zu sichern. Dabei ist eine entsprechende Vielfältigkeit von Vorteil, da dann in-
nerhalb dieser Bandbreite Organismen vorkommen, die mit geänderten äußeren Einflüs-
sen besser zurechtkommen und so das Überleben der Population sichern können. Die 
biologische Vielfalt stellt damit das Überleben einzelner Arten sicher. Um das Überleben 
einzelner Arten zu sichern ist ein Ökosystemschutz unabdingbar. Nur durch den Schutz 
der entsprechenden spezifischen Ökosysteme ist eine nachhaltige Sicherung der biologi-
schen Vielfalt möglich. 
 
Biologische Vielfalt im Rahmen des Umweltberichtes 

Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt an Lebensräumen und Arten wird die Vielfalt an 
Biotoptypen und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische Artenvielfalt 
betrachtet, wobei Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzverantwortung auf in-
ternationaler Ebene zusätzlich eine Rolle spielen. 
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In den vorherigen Kapiteln wurden die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Schutzgüter Pflanzen und Tiere betrachtet und bewertet. Das tatsächliche Vorkommen 
der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften ist im Rahmen der folgenden, kon-
kreten Planungen weiter zu untersuchen und wo nötig, Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen festzulegen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass durch 
entsprechende Maßnahmen evtl. auftretende erhebliche Beeinträchtigungen vermieden 
bzw. ausgeglichen werden können und es zu keinem Rückgang von Arten durch das Vor-
haben im Plangebiet kommt.  
 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens werden für die 
Biologische Vielfalt insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen durch die 
89. Flächennutzungsplanänderung erwartet. Die geplante Realisierung des Planvorha-
bens ist damit mit den Zielen der Artenvielfalt sowie des Ökosystemschutzes der Rio-
Konvention von 1992 vereinbar und widerspricht nicht der Erhaltung der biologischen Viel-
falt bzw. beeinflusst diese nicht im negativen Sinne. 

3.6 Schutzgüter Boden und Fläche 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem 
ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kulturpflanzen 
weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber zivilisati-
onsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen auf 
(SCHRÖDTER et al. 2004).  
 
Gemäß § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur Verrin-
gerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-
lichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind.  
 
Der Schutz des Bodens ist grundsätzlich im Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
festgeschrieben, wobei in den §§ 1 und 2 die natürlichen Bodenfunktionen und die Funk-
tion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte verankert sind, deren Beeinträchtigungen 
durch Einwirken auf den Boden zu vermeiden sind. Auf Basis des BBodSchG gilt es, nach-
haltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schäd-
liche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verur-
sachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwir-
kungen auf den Boden zu treffen. 
 
Durch die Darstellung von Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Windenergie 
werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Versiegelungen im Geltungsbereich 
geschaffen. 
 
Das Teilgebiet 1 wird durch „Tiefer Tiefumbruchboden aus Niedermoor“ (1), „Mittlerer 
Tiefumbruchboden aus Moorgley“ (2), „Mittlerer Gley-Podsol“ (3), „Tiefer Gley“ (4), „Tiefes 
Erdniedermoor“ (5), „Mittlerer Tiefumbruchboden aus Podsol-Gley“ (6), „Mittleres Erdnie-
dermoor“ (7), „Tiefer Gley mit Erdniedermoorauflage“ (8) sowie „Mittlerer Tiefumbruchbo-
den aus Gley-Podsol“ (9) geprägt (vgl. Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Auszug aus der Bodenkarte von Niedersachsen (BK50) mit Darstellung des Teil-
gebietes 1 (LBEG 2025, unmaßstäblich) 

Bei den Böden „Mittlerer Tiefumbruchbodenaus Moorgley“ (2) und „Tiefer Gley“ 
(4) handelt es sich um schutzwürdige Böden aufgrund einer hohen natürlichen 
Bodenfruchtbarkeit. Weitere schutzwürdige Böden sind im Teilgebiet 1 nicht vor-
handen. Die Bereiche der Moorböden (in der Abbildung 5,7 und 8) werden als 
kohlenstoffreiche Böden mit Bedeutung für den Klimaschutz dargestellt.  

 
Das Teilgebiet 2 wird durch „Tiefer Tiefumbruchboden aus Niedermoor „(1), „Mittlerer 
Gley-Podsol“ (2) sowie „Mittlerer Tiefumbruchboden aus Gley-Podsol“ (3) geprägt (vgl. 
Abbildung 2). Schutzwürdige Böden sind im Teilgebiet 2 nicht vorhanden. 
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Abbildung 2: Auszug aus der Bodenkarte von Niedersachsen (BK50) mit Darstellung des Teil-
gebietes 2 (LBEG 2025, unmaßstäblich) 
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Das Teilgebiet 3 wird durch „Mittlerer Gley-Podsol“ (1), „Mittlerer Tiefumbruchboden aus 
Gley-Podsol“ (2) und „Mittlerer Tiefumbruchboden aus Niedermoor“ (3) geprägt (vgl. Ab-
bildung 3). Schutzwürdige Böden sind im Teilgebiet 3 nicht vorhanden. 
 

  

Abbildung 3: Auszug aus der Bodenkarte von Niedersachsen (BK50) mit Darstellung des Teil-
gebietes 3 (LBEG 2025, unmaßstäblich) 

 
Suchräume für sulfatsaure Böden werden für den gesamten Planbereich und seine Um-
gebung nicht angezeigt. 
 
Aufgrund der Überformung des Bodens durch die derzeit intensive landwirtschaftliche Nut-
zung ist im Bereich des Plangebiets ein anthropogen veränderter Bodenaufbau vorhan-
den. Die natürlichen Bodenfunktionen sind durch eine intensive Ackernutzung durch re-
gelmäßiges Düngen und Befahren beeinträchtigt. Der Boden weist daher eine allgemeine 
Wertigkeit hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft auf. 
 
Bewertung der Umweltauswirkungen 

Innerhalb der Plangebiete herrschen landwirtschaftlich genutzte Böden außerhalb von 
Siedlungsstrukturen vor. Der Einsatz von Betriebsmitteln (z. B. Düngemittel), Entwässe-
rungsmaßnahmen und die mechanische Beanspruchung werden hier bereits zu einer 
anthropogenen Belastung der Böden geführt haben. Dennoch kommt dem Schutzgut Bo-
den aufgrund seiner allgemein anerkannten Bedeutung als wichtiger Grundstein für Le-
bensräume eine allgemeine Bedeutung im Plangebiet zu. Die Böden mit teilweiser hoher 
Bodenfruchtbarkeit in Teilgebiet 1, die zur Einstufung als schutzwürdige Böden führen, 
können auch nach Inbetriebnahme der geplanten Windenergieanlagen, bis auf die klein-
flächige Inanspruchnahme durch Zuwegung, Fundamente und Kranstellflächen, weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden.   
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Die Bodeneigenschaften, Bodenqualitäten und Bodenfunktionen (z. B. Grundwasserneu-
bildung, Grundwasserschutzfunktion) gehen durch die ermöglichten Versiegelungen im 
Bereich der Fundamente der WEA vollständig verloren. Es sind hier allerdings lediglich 
kleine Flächengrößen zu erwarten, da die Fundamente für Windenergieanlagen jeweils 
eine nur kleinflächige Versiegelung bedeuten. Oftmals werden die Erschließungsflächen 
zu den WEA (Zuwegungen, Kranstellflächen) zu 100 % in Schotterbauweise ausgeführt. 
Dies ist jedoch im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. im Zuge 
der Genehmigungsplanung konkret festzusetzen, um eingriffsmindernd betrachtet werden 
zu können. 
 
Zum jetzigen Planungszeitpunkt werden durch die ermöglichte Versiegelung und Flächen-
inanspruchnahme erhebliche Umweltauswirkungen verursacht, zwar sind die direkte Flä-
cheninanspruchnahme im Vergleich zu anderen Baugebietsausweisungen verhältnismä-
ßig gering, allerdings lässt sich auf dieser Planungseben noch nicht genau vorhersagen, 
inwieweit schutzwürdige Böden beeinträchtigt werden.  

3.7 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser stellt einen wichtigen Bestandteil des Naturhaushaltes dar und 
gehört zu den essentiellen Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen. Nach § 
1 WHG gilt es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung ist das Schutzgut Wasser unter dem Aspekt der Auswir-
kungen auf den Grundwasserhaushalt, auf die Wasserqualität sowie auf den Zustand des 
Gewässersystems zu betrachten. Im Sinne des Gewässerschutzes sind Maßnahmen zu 
ergreifen, die zu einer Begrenzung der Flächenversiegelung und der damit einhergehen-
den Zunahme des Oberflächenwassers, zur Förderung der Regenwasserversickerung so-
wie zur Vermeidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe führen (SCHRÖDTER et al. 
2004).  
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungs-
planung ist der Nachweis eines geregelten Abflusses des Oberflächenwassers zu erbrin-
gen. 
 
Oberflächenwasser 

Nördlich des Teilgebietes1 verläuft die „Lahe“, die als Fließgewässer II.Ordnung verzeich-
net ist und zusätzlich ein WRRL-Fließgewässer darstellt. Zusätzlich wird das Teilgebiet 
z.T. von Gräben unterschiedlicher Breite und Tiefe durchzogen und entwässert. Diese 
sind anthropogen Ursprungs und besitzen eine Entwässerungsfunktion der angrenzenden 
Landwirtschaftlichen Flächen. Die Gräben fließen in die beiden Fließgewässer II. Ordnung 
„Altenoyther Kämpe Graben“ sowie „Hohe Feld Schloot“, die anteilig auch innerhalb des 
Plangebietes verlaufen. Außerdem liegen insgesamt drei stehende Gewässer innerhalb 
des Teilgebietes.  
 
Der Geltungsbereich des Teilgebietes 2 wird im Süden von dem „Markhauser Moorgra-
ben“ durchquert, der als Fließgewässer II. Ordnung sowie als WRRL-Fließgewässer ver-
zeichnet ist. Zusätzlich verläuft der „Friesoythermoor Graben“, ebenfalls Fließgewässer II. 
Ordnung, anteilig durch das zentrale und nördliche Teilgebiet. Die ebenfalls vorhandenen 
Gräben innerhalb des Plangebietes besitzen eine Entwässerungsfunktion der angrenzen-
den landwirtschaftlichen Flächen und fließen in die zuvor genannten Fließgewässer II. 
Ordnung. Im südlichen Bereich des Teilgebietes befindet sich zudem ein stehendes Ge-
wässer. Außerdem liegt rd. 100 m nördlich mit dem „Schwannesee“ ein weiterer kleiner 
See.   
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Durch den östlichen Bereich der Teilgebiet 3 verläuft der „Tatemmergraben“ der im Be-
reich des südlich liegenden Naturschutzgebietes „Großes Tatemeer“ entspringt und als 
Fließgewässer II. Ordnung eingestuft wird. Zusätzlich wird das Teilgebiet z.T. von Gräben 
unterschiedlicher Breite und Tiefe durchzogen und entwässert. Diese sind anthropogen 
Ursprungs und besitzen eine Entwässerungsfunktion der angrenzenden Landwirtschaftli-
chen Flächen. Außerdem befinden sich noch zwei kleine stehende Gewässer innerhalb 
des Geltungsbereiches des Teilgebietes 3.  
 
Im Bereich von neu zu erstellenden Zuwegungen bzw. der Fundamente der WEA können 
Verrohrungen im Bereich der Gräben und Wasserzüge erforderlich werden. Es ist daher 
insgesamt betrachtet eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser – Ober-
flächengewässer zu erwarten. 
 
Grundwasser 

Im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurden auf der Grund-
lage grundwasserhydraulischer Voraussetzungen landesweit flächendeckend soge-
nannte Grundwasserkörper (GWK) als kleinste Bewirtschaftungseinheit abgegrenzt. Die 
drei Teilgebiete liegen im Grundwasserkörper „Leda-Jümme Lockergestein links“.  
Die vorherrschenden Sandböden im Landkreis weisen extrem hohe Nitrat-Stickstoffver-
luste auf, was in Verbindung mit einer hohen Grundwasserneubildungsrate zu einem er-
höhten Grundwassergefährdungspotenzial führt. Das Grundwasser im Landkreis Clop-
penburg weist laut dem LRP (Stand Januar 2025) bereits seit 1989 erhöhte Nitratbelas-
tungen auf. Die Hauptquelle dieser Belastung ist die intensive Landwirtschaft, insbeson-
dere durch hohe Viehdichte und intensiven Düngemitteleinsatz.  
 
Wasserschutzgebiete nach WHG befinden sich gemäß Umweltkartenserver nicht 
innerhalb oder im näheren Umfeld der einzelnen Teilbereiche (MU 2025). 
 
Im Folgenden werden die Teilgebiete der FNP-Änderung hinsichtlich der Lage der Grund-
wasseroberfläche, der Grundwasserneubildungsrate und des Schutzpotenzials der 
Grundwasserüberdeckung beschrieben. Die Daten stammen aus dem Niedersächsischen 
Bodeninformationssystem (NIBIS-Kartenserver) des Landesamtes für Bergbau, Energie 
und Geologie.  
 
Lage der Grundwasseroberfläche1 

Teilgebiet 1 > 2,5 m bis 7,5 m NHN 
 

Teilgebiet 2 > 7,5 m bis 10 m NHN 
 

Teilgebiet 3 > 12,5 bis 15 m NHN 
 

 
Grundwasserneubildungsrate (1991-2020) 2 

Teilgebiet 1 >150 – 300 mm/a  

Teilgebiet 2 Überwiegend >100 – 150 mm/a 

Teilgebiet 3 Überwiegend >300 – 350 mm/a 
Teilweise > 150 – 200 mm/a 

 

      
1 Grundlage für die Darstellung der Grundwasseroberfläche ist die „Hydrogeologischen Karte von 

Niedersachsen 1:200.000 – Lage der Grundwasseroberfläche“.  
2 Grundlage für die Darstellung der Grundwasserneubildungsrate ist die „Hydrogeologischen 

Karte von Niedersachsen 1:50.000 – Mittlere jährliche Grundwasserneubildungsrate 1991-2020, 
Methode mGROWA 22“. 
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Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung3 

Teilgebiet 1 gering  

Teilgebiet 2 gering 

Teilgebiet 3 gering 

 
Durch die geringen Versiegelungsmöglichkeiten mit einem Großteil an wasserdurchlässig 
befestigten Flächen sind insgesamt durch das Vorhaben keine erheblichen negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser – Grundwasser zu erwarten. Baubedingt kann 
es durch erforderliche Wasserhaltungsmaßnahmen während des Fundamentbaus zu 
temporären Grundwasserabsenkungen im Baubereich kommen, die jedoch auf die Bau-
zeit (wenige Wochen) beschränkt sind. Durch eine zeitliche Beschränkung auf das unbe-
dingt erforderliche Maß einer Grundwasserabsenkung und Einhaltung ggf. weiterer Ver-
meidungsmaßnahmen (s. u.) ist mit keinen negativen Auswirkungen auf das Grundwasser 
sowie auf weitere, mit diesem in funktionaler Verbindung stehender Schutzgüter (z.B. 
Pflanzen, Tiere, Oberflächengewässer) zu rechnen.  

3.8 Schutzgut Klima und Luft 

Das Großklima im Landkreis Cloppenburg ist deutlich maritim/ozeanisch geprägt, der mitt-
lere Jahresniederschlag beträgt ca. 700 – 800 mm. Die klimatische Wasserbilanz ergibt 
ein geringes Defizit mit einem Wasserüberschuss von 150 – 200 mm/Jahr. Die Lufttem-
peratur beträgt im langjährigen Jahresmittel ca. 9,8 °C. Die Hauptwindrichtung der starken 
Winde (auch außerhalb der Vegetationsperiode) ist West (LBEG 2025). Kleinklimatische 
Einflüsse haben hier aufgrund der überwiegenden Einflüsse des Makroklimas, z. B. west-
liche Winde, keine wesentliche Bedeutung. 
 
Windenergieanlagen erhöhen die Rauigkeit des Gebietes und verringern die Windge-
schwindigkeit. Dadurch und durch Verwirbelungen und Turbulenzen kann es zu kleinkli-
matischen Veränderungen im Gebiet kommen, die aber großräumig keine Bedeutung ha-
ben. Aufgrund der flächenmäßig geringen Versiegelung wird sich das Lokalklima nicht 
wesentlich verändern. Auch die Beanspruchung kohlenstoffreicher Böden für den Bau von 
Fundamenten ist vergleichsweise gering. Daher sind lediglich mikroklimatische Verände-
rungen im unmittelbaren Bereich der unterschiedlichen Oberflächen (Schotter, Grünland 
etc.) zu erwarten.  
 
Im großräumigen Kontext betrachtet führen die Windenergieanlagen zu Verbesserungen 
der Luftqualität, da durch sie die mit Schadstoffausstoß verbundene fossile sowie die ato-
mare Energiegewinnung verringert werden kann. Herstellung, Errichtung und Abbau der 
Windenergieanlagen verlaufen jedoch nicht vollständig schadstofffrei (Emissionen beim 
Bau von Windenergieanlagen, Emissionen von Baufahrzeugen). Der Betrieb der Wind-
energieanlagen emittiert jedoch keine der genannten Stoffe. Weiterhin werden durch das 
Vorhaben keine großflächigen Versiegelungen verursacht. Somit sind erhebliche negative 
Umweltauswirkungen auf das Schutzgut durch das geplante bzw. die kumulierenden Vor-
haben nicht zu erwarten. 
 
Darüber hinaus ist keine Anfälligkeit der Planung gegenüber den Folgen des Klimawan-
dels erkennbar. Die in Folge des Klimawandels ggf. zu erwartende Temperaturanstieg, 
andere Niederschlagsmengen, -häufigkeiten oder stärken bzw. veränderte Windverhält-
nisse wirken sich nicht negativ auf die Nutzung des Windparks aus. Die Windenergiege-
winnung unterliegt naturgemäß z.T. starken, kurzzeitigen Wetterschwankungen. Die 
Windenergieanlagen sind insofern baulich darauf ausgelegt. Gleiches gilt für die zugehö-
rige Erschließungen und befestigten Flächen. Bei Extremwetterlagen (Sturm) werden die 

      
3 Grundlage für die Darstellung ist die Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 

1:200.000 - Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung 
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Anlagen vorsorglich zur Vermeidung von Schäden abgestellt. Auch wenn diese Ereignisse 
prognostisch häufiger werden, so treten diese Ereignisse nicht flächendeckend auf und 
haben daher nur in seltenen Fällen Auswirkungen auf den Betrieb oder den Windpark 
selbst. Das Teilgebiet 1 „Altenoythe“ befindet sich innerhalb eines Überschwemmungsge-
bietes (MU 2025). Der Planungsrechtliche Umgang mit diesem Gebiet ist  im Kapitel 4.7 
im ersten Teil der Begründung aufgeführt.  

3.9 Schutzgut Landschaft 

Natur und Landschaft sind gemäß § 1 Abs. 1 BNatSchG im Hinblick auf das Schutzgut 
Landschaft so zu schützen, dass die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-
wert auf Dauer gesichert sind. Das Schutzgut Landschaft zeichnet sich durch ein Gefüge 
aus vielfältigen Elementen aus, welches nicht isoliert, sondern vielmehr im Zusammen-
hang mit den naturräumlichen Gegebenheiten betrachtet werden muss. Neben dem Erle-
ben der Natur- und auch Kulturlandschaft durch den Menschen, steht ebenso ihre Doku-
mentationsfunktion der natürlichen und kulturhistorischen Entwicklung im Vordergrund 
(SCHRÖDTER et al. 2004).  
 
Windenergieanlagen (WEA) können durch ihr Erscheinungsbild eine wesentliche Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes darstellen. Aufgrund ihrer Höhe reichen die negativen 
landschaftsbildwirksamen Auswirkungen über den eigentlichen Standort hinaus. Die Ein-
griffserheblichkeit im landschaftsästhetischen Sinn ergibt sich einerseits aus der Intensität 
des Eingriffs, andererseits aus der Empfindlichkeit der Landschaft im Eingriffsbereich.  
 
Gemäß des Landschaftsrahmenplans (LK Cloppenburg Stand 2025) liegt das Teilgebiet 
1 innerhalb der Landschaftseinheit „Friesoyther und Garreler Talsandplatten“ (Nr.4) und 
wir dem Landschaftsbildtyp „Grünlandbereiche außerhalb von Niederungen (Nr.8) zuge-
ordnet. Zur Bewertung des Landschaftsbildes wird dem Teilgebiet 1 die Wertstufe 2 (ge-
ring) von 5 zugeordnet.  
 
Das Teilgebiet 2 liegt ebenfalls innerhalb der Landschaftsbildeinheit Nr.4 (Friesoyther und 
Garreler Talsandplatten. Der Landschaftsbildtyp ist größtenteils mit der Nr. 28 (ausge-
räumte Landschaften) dargestellt. Zu Bewertung des Landschaftsbildes wird dem Teilge-
biet 2 überwiegend die wertstufe 1 (sehr gering) von 5 zugeordnet.  Das Plangebiet liegt 
größtenteils innerhalb eines Vorsorgegebietes gemäß des RROP aus 2005. 
 
Das Teilgebiet 3 liegt ebenfalls innerhalb der Landschaftsbildeinheit Nr.4 (Friesoyther und 
Garreler Talsandplatten. Der Landschaftsbildtyp ist größtenteils mit der Nr. 8 (Grünland-
bereiche außerhalb der Niederungen) dargestellt. Zu Bewertung des Landschaftsbildes 
wird dem Teilgebiet 3 überwiegend die wertstufe 2 (gering) von 5 zugeordnet. Als Vorbe-
lastungen sind die bereits bestehenden WEA nordöstlich des Plangebietes zu sehen.  

 
Bei der Bewertung bzw. Einschätzung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dürf-
ten auch Einstellung und subjektive Wahrnehmung des Betrachters eine große Rolle spie-
len. Das landschaftsästhetische Empfinden kann deshalb nicht objektiv erfasst werden. 
Für alle Windenergieanlagen gilt grundsätzlich, dass sie das Landschaftsbild erheblich 
verändern. Die Masten sowie ihre Rotoren sind, insbesondere in relativ ebenen Land-
schaften bereits aus großer Distanz zu erkennen.  
 
Insgesamt ist von erheblichen negativen Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild 
auszugehen. Auf Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanungsebene 
und/oder dem Genehmigungsverfahren nach BImSchG werden die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaft unter Berücksichtigung konkreter Anlagenstandorte und -typen er-
mittelt.  
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3.10 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Als Kulturgüter können Gebäude oder Gebäudeteile, gärtnerische oder bauliche Anlagen 
wie Friedhöfe oder Parkanlagen und weitere menschlich erschaffene Landschaftsteile von 
geschichtlichem, archäologischem, städtebaulichem oder sonstigem Wert betrachtet wer-
den. Schützenswerte Sachgüter bilden natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter, 
die für Einzelne, Gruppen oder die Gesellschaft allgemein von materieller Bedeutung sind, 
wie bauliche Anlagen oder ökonomisch genutzte, regenerierbare Ressourcen 
(SCHRÖDTER et al. 2004).  
 
Wallhecken, die nach Abs. 3 § 22 NNatSchG geschützte Landschaftsbestandteile sind, 
auch als schützenswerte Kultur- und Sachgüter zu betrachten. Wallhecken sind gemäß 
des Landschaftsrahmenplans (Stand Januar 2025) in den beiden Teilgebieten 1 und 3 in 
den Randbereichen anteilig vorhanden. Da konkrete Standorte von Windenergieanlagen 
sowie deren Zuwegungen auf dieser Planungsebene nicht bekannt sind, können hier noch 
keine konkreten Angaben zur Betroffenheit von Wallhecken gemacht werden. Durch Be-
rücksichtigung der Wallhecken bei der konkreten Planung der Standort oder Zuwegungen 
zu den einzelnen WEA können Beeinträchtigungen prinzipiell vermieden werden. Sollte 
sich im Rahmen konkreter der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung oder Geneh-
migungsplanung herausstellen, dass dies nicht möglich ist, ist eine Befreiung von dem 
Verbot der Beseitigung oder Beeinträchtigung einer Wallhecke nach § 67 BNatSchG bei 
der Naturschutzbehörde zu beantragen. Die Naturschutzbehörde kann im Einzelfall Aus-
nahmen von den Verboten zulassen, wenn dies mit den Zielen von Naturschutz und Land-
schaftspflege vereinbar oder im überwiegenden öffentlichen Interesse geboten ist oder 
wenn die Erhaltung den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten unzumutbar belastet.  
 
Nach dem Kartenserver des Denkmalatlasses Niedersachsen (NIEDERSÄCHSISCHES LAN-

DESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 2025) werden innerhalb der Teilbereiche sowie in der unmit-
telbar angrenzenden Umgebung keine Denkmale dargestellt. Im Denkmalatlas sind aller-
dings nur die obertägigen Bodendenkmale veröffentlich und keine archäologischen Fund-
stellen. Ein Vorkommen solcher Fundstellen ist daher nie ganz auszuschließen. Im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung wurden keine Hinweise auf Kultur- und Sachgüter vor-
gebracht.   
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung hat die Archäologische Denkmalpflege des LK 
Cloppenburg für die Teilbereiche B, E, F und G auf möglicherweise vorhandene archäo-
logische Fundstellen, Bodendenkmale oder Eschflächen hingewiesen. Folglich wird nach-
richtlich auf die Meldepflicht von ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im Zuge von 
Bauausführungen mit folgendem Text hingewiesen: „Sollten bei den geplanten Bau- und 
Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche und frühneuzeitliche Boden-
funde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken 
sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren sol-
cher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutz-
gesetzes meldepflichtig und müssen der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde 
beim Landkreis Cloppenburg oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege 
- Abteilung Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441 / 20576615 
unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder 
der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denk-
malschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde 
vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.“ 
 
Die Darstellungen der Flächennutzungsplanänderung erfolgen damit vorbehaltlich der 
denkmalschutzrechtlichen Prüfung und Genehmigung einer Windenergienutzung an dem 
jeweiligen Standort. Unter Berücksichtigung der im Rahmen der nachfolgenden verbindli-
chen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung erforderlichen denkmalrechtlichen 
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Genehmigung und Vermeidungsmöglichkeiten hinsichtlich einer Überplanung von Wall-
hecken ist zum derzeitigen Stand von keinen erheblichen negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter auszugehen. 

3.11 Wechselwirkungen 

Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen soll sichergestellt werden, dass es sich bei 
der Prüfung der Auswirkungen nicht um eine rein sektorale Betrachtung handelt, sondern 
sich gegenseitig verstärkende oder addierende Effekte berücksichtigt werden. So stellt 
der Boden Lebensraum und Nahrungsgrundlage für verschiedene Faunengruppen wie 
z. B. Vögel, Amphibien etc. dar, so dass bei einer Versiegelung nicht nur der Boden mit 
seinen umfangreichen Funktionen verloren geht, sondern auch Auswirkungen auf das 
Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten sind.  
 
In den Teilbereichen führt die vorgesehene Überbauung von Boden zwangsläufig zu ei-
nem Verlust der Funktionen dieser Böden, wozu auch die Speicherung von Nieder-
schlagswasser zählt. Hierdurch erhöht sich der Oberflächenwasserabfluss, während die 
Versickerung unterbunden wird. Aufgrund des relativ geringen Umfangs der zu versie-
gelnden Flächen sowie der geforderten Minimierungsmaßnahme der Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers im Geltungsbereich sind hier keine erheblichen nega-
tiven Auswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen zu erwarten. Wei-
terhin bringt die Überbauung von Boden negative Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere 
mit sich, da Lebensräume zerstört werden. Da dieser Verlust relativ kleinflächig ist, ist 
auch hier von keinen erheblichen sich verstärkenden Auswirkungen auszugehen. 

3.12 Kumulierende Wirkungen 

Aus mehreren, für sich allein genommen geringen Auswirkungen kann durch Zusammen-
wirkung anderer Pläne und Projekte und unter Berücksichtigung der Vorbelastungen eine 
erhebliche Auswirkung entstehen (EU-KOMMISSION 2000). Für die Ermittlung möglicher 
erheblicher Beeinträchtigungen sollte darum auch die Zusammenwirkung mit anderen 
Plänen und Projekten einbezogen werden, denn die Reichweite der Auswirkungen können 
bei den einzelnen Schutzgütern sehr stark differieren. Die Wirkungen auf die abiotischen 
Funktionen (Boden, Wasser, Klima/Luft), das Schutzgut Pflanzen und auf sonstige Sach-
güter beschränken sich häufig auf die in Anspruch genommenen Flächen (Standort, Kran-
stellfläche, Zuwegung) sowie das unmittelbare Umfeld. Die höchsten Wahrscheinlichkei-
ten für erhebliche Auswirkungen durch Kumulation bestehen für das Schutzgut Tiere hin-
sichtlich der windenergieempfindlichen Arten der Tiergruppen Vögel und Fledermäuse 
und für das Schutzgut Landschaft. 
 
Über weitere, aktuell konkrete Planungen zur Ausweisung von Flächen für die Windener-
gie im möglichen Einwirkbereich außerhalb der Stadt Friesoythe, die als kumulierende 
Vorhaben zu berücksichtigen sind, ist nichts bekannt. Es ist daher von keinen erheblichen 
Umweltauswirkungen durch Kumulation auszugehen. 

3.13 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick zu den zurzeit zu erwartenden Betroffenheiten der 
verschiedenen Schutzgüter bei Umsetzung des geplanten Vorhabens, welche durch die 
89. Flächennutzungsplanänderung vorbereitet wird. Unfälle oder Katastrophen, welche 
durch die Planung ausgelöst werden könnten wobei negative Umweltauswirkungen, die 
durch außerhalb des Plangebietes auftretende Unfälle und Katastrophen hervorgerufen 
werden können, sind nicht zu erwarten. 
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Tab. 1: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und Bewertung 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Mensch 

• Keine erheblichen Auswirkungen in Bezug auf 
Schall/Schatten 

• Weniger erhebliche negative Auswirkungen auf die 
Erholungsnutzung 

– 
 

• 

Pflanzen • Verlust von Pflanzen/Pflanzenlebensräumen •• 

Tiere 

• Erhebliche negative Auswirkungen auf die Brutvögel 
zu erwarten 

• Auswirkungen auf die Rastvögel noch nicht abschlie-
ßend bewertbar 

• Erhebliche negative Auswirkungen auf Fledermäuse 
zu erwarten 

•• 

? 

•• 

Biologische 
Vielfalt 

• Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich – 

Boden 
• erhebliche negative Auswirkungen durch mögliche 

Versiegelung 
•• 

Wasser 
• Erhebliche Auswirkungen auf Oberflächengewässer 

(falls Grabenverrohrungen notwendig sind) 

• Keine erheblichen Auswirkungen aufs Grundwasser 

•• 
 

– 

Klima und Luft • Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich – 

Landschaft • Erhebliche Auswirkungen durch Anlagenerrichtung •• 

Kultur- und 
Sachgüter 

• Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich – 

Wechselwir-
kungen 

• Keine erheblichen sich verstärkenden Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Schutzgütern ersichtlich 

– 

••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • weniger erheblich / - nicht erheblich 

4.0 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES 

4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 

Bei der Umsetzung des Planvorhabens ist mit den in Kap. 3.0 genannten Umweltauswir-
kungen zu rechnen.  
 
Durch die Realisierung der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Errichtung 
von Windenergieanlage in den Teilgebieten ermöglicht. Die für den Betrieb der Windener-
gieanlagen benötigten Flächenareale (WEA-Standorte, Zuwegungen, Kranstellflächen) 
werden dadurch entsprechend baulich verändert. Die übrigen Flächen im Planungsraum 
werden weiterhin überwiegend landwirtschaftlich als Grünland oder Acker genutzt. Durch 
den Betrieb der Windenergieanlagen entstehen über den für den Betrieb ggf. erforderli-
chen Austausch von Schmierstoffen hinaus keine Abfälle oder Abwässer, die zu entsor-
gen sind. Nach dem Laufzeitende einer WEA bzw. bei Repoweringvorhaben wird diese 
abgebaut. Dabei können ca. 10 % der Komponenten einer Anlage als gebrauchte Ersatz-
teile auf einem Second-Hand-Markt verkauft werden (BWE 2023). Nicht wiederverwend-
bare Komponenten müssen entsprechend der existierenden fachgesetzlichen Bestim-
mungen einer fachgerechten stofflichen Verwertung zugeführt werden.  
 
Im Zuge der Realisierung der Planung können auf der Grundlage von Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen die erheblichen negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Pflanzen, Tiere, Landschaft und Mensch tlw. vermieden und minimiert werden. 
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Erforderliche Kompensationsmaßnahmen sind im Rahmen der nachfolgenden verbindli-
chen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung zu ermitteln und festzusetzen.  

4.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Nutzungen unverändert er-
halten. Die Flächen der Teilgebiete würden weiterhin als Grünland oder Acker genutzt. 
Evtl. Querungen von Gräben oder der Ausbau und Neubau von Zuwegungen wären nicht 
erforderlich, so dass auch es zu keinen Veränderungen an Wegen, Gräben oder in der 
sonstigen Feldflur kommt. Für Arten und Lebensgemeinschaften würde der bisherige Le-
bensraum unveränderte Lebensbedingungen bieten. 

5.0 VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND KOMPENSATION NACHTEILIGER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Gemäß § 15 (1) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist der Verursacher eines 
Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu un-
terlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturhaus-
haltes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder 
in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Beeinträchtigungen sind ver-
meidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am glei-
chen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu er-
reichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist 
dies zu begründen. Ausgeglichen (Ausgleichsmaßnahmen) ist eine Beeinträchtigung, 
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes wiederhergestellt 
sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. 
In sonstiger Weise kompensiert (Ersatzmaßnahmen) ist eine Beeinträchtigung, wenn und 
sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichwertiger Weise er-
setzt sind oder das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist (§ 15 (1) und (2) 
BNatSchG). 
 
Obwohl aus der 89. Änderung des Flächennutzungsplans „Sondergebiet für Windenergie-
anlagen II“ unmittelbar noch kein Baurecht erwächst und durch die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes selbst nicht in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild eingegrif-
fen werden kann, ist die frühzeitige Auseinandersetzung mit der Eingriffsregelung den-
noch auch auf dieser Planungsebene bereits von Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung 
eine ordnungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich ist. 
 
Das geplante Vorhaben wird unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft auslösen. Diese sind aber bereits durch die Standortwahl im Vorfeld möglichst mi-
nimiert worden, da diese Flächen zu einer Konzentration von Windenergieanlagen in ei-
nem Raum führen, der für Natur und Landschaft nicht von erhöhter Bedeutung ist. 
 
Die grundlegenden Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für die Schutzgüter werden 
im Folgenden dargestellt. Einige der genannten Maßnahmen sind aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen ohnehin durchzuführen (z. B. Schallschutz) und sind somit keine Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung. Sie werden vollständigkeitshalber und zum besseren Verständnis jedoch mit aufge-
führt. Es obliegt der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung diese Vermeidungsmaß-
nahmen festzusetzen bzw. der Genehmigungsebene entsprechende eingriffsminimie-
rende Maßnahmen im Genehmigungsbescheid aufzunehmen. 

5.1 Vermeidung/Minimierung 

Grundlegende Vermeidungsmaßnahme ist die Auswahl des Standortes, die nach einer 
Abwägung auf der Grundlage der Standortpotenzialstudie erfolgt ist. Damit wurden die 
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Standorte ausgewählt, die die beste Ausnutzung der Flächen (Ertrag) und gleichzeitig ge-
ringe Auswirkungen auf Natur und Landschaft erwarten lassen.  
 
Allgemein gilt, dass in jeglicher Hinsicht der neuste Stand der Technik berücksichtigt wird 
und eine fachgerechte Entsorgung und Verwertung von Abfällen, die, während der Bau- 
sowie der Betriebsphase anfallen, zu erfolgen hat. 

5.1.1 Schutzgut Mensch 

Um Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu verringern, sollten bei nachfolgenden 
Planungsschritten folgende Maßnahmen vorgesehen werden: 

• Die Windenergieanlagen sind als besondere Vorkehrung zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. Bundesimmissionsschutzgesetzes gem. 
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB hinsichtlich des Schallleistungspegel so zu betreiben, dass 
die Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm eingehalten werden. 

• Die Windenergieanlagen sind mit Schattenwurfabschaltmodulen auszustatten, so-
fern die Schattenwurfzeiten an den relevanten Immissionsorten überschritten wer-
den. Die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vertretbaren Schattenwurfzeiten be-
tragen 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden je Jahr. 

• Die Nachtkennzeichnung ist als bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) 
auszuführen, sofern die Luftfahrtbehörde den Einsatz genehmigt. Die innerhalb 
des Plangebietes zulässigen Windenergieanlagen (WEA) sind mit Sichtweiten-
messgeräten, soweit zulässig, auszustatten. Hierdurch sind die für die Nachtkenn-
zeichnung notwendigen Lichtstärken weitestmöglich zu reduzieren. 

5.1.2 Schutzgut Pflanzen 

Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sollten daher verbindlich im Rahmen eines Bebauungsplanes oder eines 
Genehmigungsbescheids festgesetzt werden: 

• Es sind die Bestimmungen der §§ 39 (Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen) und 44 BNatSchG (Vorschriften für besonders geschützte und be-
stimmte andere Tier- und Pflanzenarten) zu beachten. 

• Bei der Bauausführung ist sicherzustellen, dass keine gefährdeten oder geschütz-
ten Pflanzenarten beeinträchtigt werden. Gegebenenfalls sind Umsetzungsmaß-
nahmen erforderlich.  

 

Zusätzlich sind folgende allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zu 
berücksichtigen: 

• Als Maßnahme zum Schutz von Gehölzbeständen, Einzelbäumen und Einzel-
sträuchern während der Erschließungs- und Bauarbeiten sind Schutzmaßnahmen 
gemäß R SBB und DIN 18920 durchzuführen. Wesentliche Punkte zum Schutz 
oberirdischer Gehölzteile sowie dem Wurzelbereich bilden Schutzmaßnahmen, 
die davor bewahren, dass:  

− Erdreich abgetragen oder aufgefüllt wird. 

− Baumaterialien gelagert, Maschinen, Fahrzeuge, Container oder Kräne ab-
gestellt oder Baustelleneinrichtungen errichtet werden. 

− bodenfeindliche Materialien wie Streusalz, Kraftstoff, Zement oder Heißbitu-
men gelagert oder aufgebracht werden. 

− Fahrzeuge fahren und direkt oder indirekt die Wurzeln schwer verletzen. 

− Wurzeln ausgerissen oder geschädigt werden. 

− Stamm oder Äste angefahren, angestoßen oder abgebrochen werden. 

− die Rinde verletzt wird. 
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− die Blattmasse stark verringert wird. 
 

Die Schutzmaßnahmen sind fachgerecht vor Baubeginn zu installieren und werden 
erst nach Fertigstellung der Bautätigkeiten abgebaut. Deren volle Funktion ist wäh-
rend des gesamten Bauzeitraums sicherzustellen. Eintretende Mängel sind umge-
hend zu beseitigen. Durch die Umsetzung der Maßnahme werden Beeinträchti-
gungen von Gehölzen während der Bauzeit vermieden und die Funktion dieser im 
Naturhaushalt erhalten- auch im Hinblick auf Lebensstätten für die Fauna. 

5.1.3 Schutzgut Tiere 

Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sollten daher verbindlich im Rahmen eines Bebauungsplanes oder eines 
Genehmigungsbescheids festgesetzt werden: 

• Baumfäll- und Rodungsarbeiten sind zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG außerhalb der Reproduktionszeiten von 
Fledermäusen und Brutvögeln durchzuführen, also nur während der Herbst-/ Win-
termonate im Zeitraum von Oktober bis Februar des Folgejahres. Baumfäll- und 
Rodungsarbeiten sind ausnahmsweise in der Zeit von Februar bis Oktober eines 
Jahres zulässig, wenn durch eine ökologische Baubegleitung die Vermeidung ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ausgeschlossen werden kann.  

• Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist zur Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG außerhalb der Zeit zwischen 
dem 1. März und dem 30. September durchzuführen. Eine Baufeldräumung/Bau-
feldfreimachung ist ausnahmsweise in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 
30. September zulässig, wenn durch eine ökologische Baubegleitung die Vermei-
dung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ausgeschlossen werden kann. 

• Abschaltung der WEA in Zeiten erhöhter Kollisionsgefahr für Fledermäuse und 
Brutvögel. 

• Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten. 

• Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich. 

• Anhand der Standortwahl der WEA die Konfliktintensität verringern – Kleinräumige 
Standortwahl.  

 
Zusätzlich sind folgende allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zu 
berücksichtigen: 

• Beleuchtungen sollten abgesehen von Beleuchtung zu Wartungsarbeiten und der 
vorgeschriebenen Nachtbefeuerung nicht zulässig sein. 

• Die Gondeln der Windenergieanlagen sollten möglichst wenige Öffnungen aufwei-
sen, durch die z. B. Fledermäuse ins Innere gelangen könnten.  

5.1.4 Biologische Vielfalt 

Es werden keine erheblichen negativen Auswirkungen erwartet, folglich sind auch keine 
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. Durch Maß-
nahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter können allerdings 
zusätzlich positive Wirkungen auf die Biologische Vielfalt erreicht werden. 

5.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 

Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sollten daher verbindlich im Rahmen nachfolgender Planungen festgesetzt 
werden: 
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• Die erforderlichen Zuwegungen sollten zu 100 % in Schotterbauweise wasser-
durchlässig befestigt werden. 

Zusätzlich sind folgende allgemeine Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung zu 
berücksichtigen: 

• Zur Erschließung der Windenergieanlagen sollten nach Möglichkeit vorhandene 
befestigte Wege genutzt werden. 

• Im Rahmen der Bautätigkeiten sind die gängigen DIN-Normen zum Bodenschutz 
aktiv anzuwenden (u. a. DIN 18915, DIN 19639, DIN 19731). Im Wesentlichen 
sollen: 

− sich Eingriffe und Arbeitsflächen auf das notwendige Maß beschränken. 

− angrenzende Flächen nicht befahren oder anderweitig genutzt werden. 

− Bodenschichten im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen wer-
den. 

− Lagerungen von Boden ortsnah, schichtgetreu, von möglichst kurzer 
Dauer und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschützt 
vorgenommen werden. 

− Vermischungen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschied-
lichen Eigenschaften vermieden werden.  

− auf verdichtungsempfindlichen Flächen Stahlplatten oder Baggermatten 
zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden.  

− besonders bei verdichtungsempfindlichen Böden auf die Witterung und 
den Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um Strukturschäden zu 
vermeiden. 

− Anforderungen an die korrekte stoffliche Verwertung von mineralischen 
Abfällen berücksichtigt werden. 

• Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu-
tage treten, so ist unverzüglich die zuständige untere Bodenschutzbehörde des 
Landkreises Cloppenburg z benachrichtigen.   

• Während der Bauarbeiten sollte eine bodenkundliche Baubegleitung durchgeführt 
werden, deren grundsätzliches Ziel die Vermeidung und Minimierung möglicher 
Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen im Zuge der Baumaßnah-
men ist. 

5.1.6 Schutzgut Wasser 

Um Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu verringern, sollten folgende Maßnahmen 
zur Vermeidung durchgeführt und verbindlich im Rahmen nachfolgender Planungen fest-
gesetzt werden: 

• Die erforderlichen Zuwegungen sollten zu 100 % in Schotterbauweise wasser-
durchlässig befestigt werden. 

Weitere Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind: 

• Das anfallende Niederschlagswasser sollte innerhalb des Plangebietes versickern 
bzw. im Gebiet (→ Gräben) verbleiben. 

• Der Flächenverbrauch sollte auf Mindestmaß reduziert werden. 

• Erforderliche Wasserhaltungsmaßnahmen sind zeitlich und örtlich zu begrenzen. 

• Das bei evtl. notwendigen Wasserhaltungen anfallende Wasser ist auf umliegen-
den Flächen zu verrieseln und nicht direkt in den Vorfluter einzuleiten, um eine 
zusätzliche Verockerung der Gewässer bei eisenhaltigem Grundwasser zu ver-
meiden.  
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5.1.7 Schutzgut Klima/Luft  

Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten, folglich sind auch keine 
Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwendig oder vorgesehen. 

5.1.8 Schutzgut Landschaft 

Um Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu verringern, sollten folgende Maßnah-
men zur Vermeidung durchgeführt werden: 

• Es sollten gedeckte, nicht reflektierende Farben für die Windenergieanlagen ver-
wendet werden. 

• Es sollten innerhalb eines räumlich zusammenhängenden Windparks Anlagen ei-
nes Anlagentyps (u. a. gleiche Drehrichtung und -geschwindigkeit) verwendet wer-
den. 

• Werbeanlagen und Werbeflächen sollten (abgesehen vom Anlagentyp an der 
Gondel) nicht zulässig sein. 

• Beleuchtungen sollten abgesehen von der erforderlichen Nachtkennzeichnung 
und Beleuchtungen zu Wartungsarbeiten nicht zulässig sein. 

5.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Es sind keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten. Um Auswirkungen auf 
das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu verringern, sollte folgende Maßnahme zur Ver-
meidung durchgeführt und verbindlich im Rahmen nachfolgender Planungen festgesetzt 
werden: 

• Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu beachten. Folglich wird nachrichtlich 
auf die Meldepflicht von ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im Zuge von 
Bauausführungen mit folgendem Text hingewiesen: „Sollten bei den geplanten 
Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. 
sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) 
gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Niedersächsischen Landesamt für 
Denkmalpflege – Stützpunkt Oldenburg – Archäologische Denkmalpflege oder der 
unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. 
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bo-
denfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist 
Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeit gestattet.“ 

5.2 Eingriffsdarstellung 

Entsprechend der §§ 14 und 15 (Eingriffsregelung) des BNatSchG muss ein unvermeid-
barer zulässiger Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Land-
schaftsbild durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden. 
 
Durch die Darstellung der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes „Sondergebiet für 
Windenergieanlagen II“ wird ein Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet, welcher in 
seiner Dimensionierung noch nicht abschließend ermittelt werden kann. Die Anzahl mög-
licher geplanter Windenergieanlagen, deren Höhe sowie die beanspruchten Biotoptypen, 
die Flächengrößen der Zuwegungen sowie der infrastrukturellen Einrichtungen sind zum 
jetzigen Planungszeitpunkt nicht abzubilden. Unabhängig davon ist bereits aktuell 
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erkennbar, welche Schutzgüter bei Umsetzung des vorbereiteten Vorhabens erheblich 
betroffen sein können, so dass eine Kompensation zu leisten ist. 

Schutzgut Pflanzen 

Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungspla-
nung können auf Basis einer detaillierten Planung sowie Biotoptypenkartierung die Ein-
griffsermittlungen durchgeführt werden. In der Stadt Friesoythe wird dazu üblicherweise 
das Osnabrücker Bilanzierungsmodell angewandt. In diesem Modell werden Eingriffsflä-
chenwert und Kompensationsflächenwert ermittelt und gegenübergestellt. Zur Berech-
nung des Eingriffsflächenwertes werden zunächst Wertfaktoren für die vorhandenen Bio-
toptypen vergeben und mit der Größe der Fläche multipliziert. Analog werden die Wert-
faktoren der Biotoptypen der Planungsfläche mit der Flächengröße multipliziert und an-
schließend wird die Differenz der beiden Werte gebildet.  
 
a) Flächenwert des Ist-Zustandes: Größe der Eingriffsfläche in m² x Wertfak-

tor des vorhandenen Biotoptyps 
 

b) Flächenwert des Planungszustandes: Größe der Planungsfläche in m² x Wertfak-
tor des geplanten Biotoptyps 
 

c)    Flächenwert des Planungszustandes 
    -  Flächenwert des Ist-Zustandes 

   =  Flächenwert des Eingriffs (Maß für die Beeinträchtigung) 
 
Mit Hilfe dieses Wertes wird die Bilanzierung von Eingriff und Kompensation ermöglicht. 
Durch die notwendigen Versiegelungen und Inanspruchnahmen von Flächen werden 
Wertminderungen bei Umsetzung des Vorhabens verursacht.  
 
Für das Schutzgut Pflanzen ist daher eine Kompensation, deren Umfang erst im Rahmen 
der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung konkret 
ermittelt werden kann, bereitzustellen. 
 
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass im Falle der Inanspruchnahme von Waldflä-
chen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung oder auf Ebene der nachfolgenden Ge-
nehmigungsplanung die waldrechtlichen Belange gem. NWaldLG zu beachten sind.  

Schutzgut Tiere 

Brutvögel  

Erst auf der Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmi-
gungsplanung können anhand von konkreten Anlagenstandorten im Detail die Betroffen-
heiten einzelner Arten betrachtet und bewertet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist von 
keinen erheblichen Beeinträchtigungen durch Kollisionen für Brutvögel auszugehen. 
 
Weiterhin kann für einige Teilbereiche nicht ausgeschlossen werden, dass Kiebitze 
und/oder Brachvögel bei Umsetzung und Errichtung von Windenergieanlagen tlw. ver-
drängt werden können. Für durch Verdrängungswirkung entstehende Lebensraumver-
luste von Arten ist entsprechende Kompensation zu leisten, deren Dimensionierung auf 
der nachfolgenden Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungs-
ebene detailliert zu ermitteln und festzulegen ist. Auch dies wird für grundsätzlich möglich 
erachtet, so dass sich aus der Möglichkeit der Verdrängung einiger Arten und unter Be-
rücksichtigung möglicher Vermeidungsmaßnahmen kein dauerhaftes Planungshindernis 
ergibt. 
 
Gastvögel 
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Über konkrete Erfassungen zu Gastvogelvorkommen (sofern dies von Seiten der Unteren 
Naturschutzbehörde für erforderlich erachtet wird!) im Nahbereich geplanter Anlagen-
standorte sind auf Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung im Detail die 
Betroffenheiten durch Störung und Kollisionsgefährdungen einzelner Arten zu betrachten. 
Zum jetzigen Zeitpunkt können aufgrund fehlender aktueller Bestandsdaten keine weite-
ren Aussagen hierzu getroffen werden. Ob und in welcher Dimensionierung eine entspre-
chende Kompensation erbracht werden muss, ist auf der nachfolgenden Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung in Abstimmung mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde zu ermitteln. 

Schutzgut Boden und Fläche 

Durch die Inanspruchnahme und Versiegelung von Flächen ist eine erhebliche Beein-
trächtigung des Schutzgutes Boden zu erwarten. Es ist für das Schutzgut Boden Kom-
pensation zu leisten, deren Dimensionierung auf der nachfolgenden Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsebene zu ermitteln ist. Der Eingriff wird im 
Hinblick auf das Schutzgut Fläche als nicht erheblich angesehen, da eine landwirtschaft-
liche Nutzung der betroffenen Flurstücke weiterhin möglich sein wird.  

Schutzgut Wasser 

Zur inneren Erschließung der Windenergieanlagen können Verrohrungen von Gräben 
über Durchlässe erforderlich werden, was eine Kompensation für das Schutzgut Wasser 
erforderlich macht. Der konkrete Umfang ist im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen 
Bauleitplanung oder Genehmigungsplanung zu ermitteln und festzulegen.  

Schutzgut Landschaftsbild  

Die Ermittlung des Umfanges von Kompensationsmaßnahmen für Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes gestaltet sich schwierig, da die Beurteilung einer ästhetischen Qua-
lität sehr subjektiv ist und die Veränderung durch WEA unterschiedlich wahrgenommen 
wird. 
 
Der Ausgleich der erheblichen Beeinträchtigungen bzw. die Wiederherstellung des Land-
schaftsbildes scheidet bei WEA, angesichts der heutigen Bauhöhen, aufgrund der opti-
schen Wirkungen in der Regel aus (NLT 2014). Daher sollte die Kompensation von Ein-
griffen durch WEA generell über die Ersatzzahlung gemäß § 15 Abs. 6 Satz 1 BNatSchG 
erfolgen. Eine Regelung der Kompensation über Ersatzgeldzahlung auf der Ebene der 
Bauleitplanung ist jedoch gemäß BauGB nicht festgelegt und somit besteht hierfür auch 
keine Rechtsgrundlage.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat am 12.09.2024 (7 C 3.23) geurteilt, dass 
der Eingriff in das Landschaftsbild auch über flächige Kompensationsmaßnahmen (Real-
kompensation) erfolgen kann. Mit dem Urteil des BVerwG sind demnach auch Maßnah-
men zum Ausgleich des Landschaftsbildes zulässig, die die Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit oder Erholungswert einer Landschaft in dem von einem Windvorhaben betroffenen 
Naturraum steigern.  
 
Um daher einen Flächenbedarf in Hektar für Ersatzmaßnahmen in Abhängigkeit von der 
Bedeutung des Landschaftsbildes ermitteln zu können, kann in Anlehnung an die Methode 
von BREUER (2001) der Kompensationsbedarf analog zu der Flächengröße des erheblich 
beeinträchtigten Raumes festgelegt werden. Als erheblich beeinträchtigter Raum wird der 
Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe um den Geltungsbereich angesehen. 

 

Die Errichtung von Windenergieanlagen ist immer mit einem Eingriff in das Landschafts-
bild verbunden, so dass entsprechende Kompensationsmaßnahmen durchzuführen sind. 
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Die Ermittlung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmi-
gungsplanung nach Konkretisierung des Vorhabenumfanges. 

 

5.3 Maßnahmen zur Kompensation 

Innerhalb der Teilgebiete sollten keine Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden, um 
keine Anziehungspunkte für Tiere und Pflanzen zu schaffen, die bei Umsetzung des Vor-
habens beeinträchtigt werden. Somit sind Ersatzmaßnahmen auf externen Flächen vor-
zusehen. Diese Flächen sollten in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit den 
vom Eingriff beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes stehen, insbesondere für 
Arten und Lebensgemeinschaften (Pflanzen und Tiere). 
 
Es sind Kompensationsmaßnahmen für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser 
sowie Landschaftsbild beizubringen. In Bezug auf das Landschaftsbild besteht die Mög-
lichkeit auf Genehmigungsebene eine Ersatzgeldzahlung zu leisten. Die abschließende 
Festsetzung zur Größenordnung sowie Lage und die konkreten Maßnahmen obliegt der 
nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung. 
 
Nachfolgend werden allgemeine Hinweise zu möglichen Kompensationsmaßnahmen ge-
nannt, die auf Ebene der nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Geneh-
migungsplanung zu konkretisieren und festzusetzen sind: 

• Anpflanzen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern als flächige Anpflan-
zung und/oder als Hecken, 

• Anpflanzen von Einzelbäumen als Hochstamm an geeigneten Stellen, 

• Neuanlage von Wallhecken, 

• Aufwertung von vorhandenen Wallhecken durch ergänzende Bepflanzung und Sa-
nierung des Wallkörpers, 

• Extensivierung von Grünland, 

• Umwandlung von Ackerflächen in Extensivgrünland, 

• Entwicklung von Feucht-/Nassgrünland, 

• Schaffung von aquatischen Lebensräumen durch z. B. Grabenaufweitungen, Neu-
anlage von Gewässern, Senken etc.  

6.0 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

6.1 Standort 

Die Stadt Friesoythe beabsichtigt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung neuer Windparks im Stadtgebiet zu schaffen, um einen Beitrag zur Energiewende zu 
leisten. Zu diesem Zweck wird die 89. Änderung des Flächennutzungsplanes "Sonderge-
biet für Windenergieanlagen II" durchgeführt. 

Die Flächennutzungsplanänderung besteht aus drei Änderungsbereichen mit einer Größe 
von insgesamt 493 ha. Das Teilgebiet 1 umfasst ein 204 ha großes Gebiet nördlich der 
Ortschaft Altenoythe. Das Teilgebiet 2 umfasst ein 213 ha großes Gebiet westlich der 
Ortschaft Pehmertange. Teilgebiet 3 umfasst ein 76 ha großes Gebiet südlich der Ort-
schaft Neu Lorup an der Grenze zu den Gemeinden Rastdorf, Lorup und Hilkenbrook. Die 
Änderungsbereiche halten einen Abstand von 575 m zu den nächstgelegenen Wohnge-
bäuden im Außenbereich und 800 m zu Siedlungsbereichen. Im wirksamen Flächennut-
zungsplan werden die Änderungsbereiche bisher als Flächen für die Landwirtschaft dar-
gestellt. Diese Darstellung wird durch die vorliegende Planung in eine Sonderbaufläche 
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mit der Zweckbestimmung "Windenergie" gem. § 5 (2) Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ge-
ändert. 

6.2 Planinhalt 

Im Rahmen der vorliegenden 89. Änderung des Flächennutzungsplans „Sondergebiete 
für Windenergieaanlagen“ werden Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Wind-
energie dargestellt. Dabei sind alle Teile der Windenergieanlagen nur innerhalb der Son-
derbauflächen zulässig (siehe textliche Darstellung).  

7.0 ZUSÄTZLICHE ANGABEN  

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren 

7.1.1 Analysemethoden und -modelle 

Aufgrund der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wurden keine Analysemethoden 
und -modelle herangezogen. Die Betrachtung und Darstellung der Umweltauswirkungen 
erfolgte verbal-argumentativ. 

7.1.2 Fachgutachten 

Auf der Ebene der Änderung des Flächennutzungsplanes wurde eine Standortpotenzial-
studie für das Stadtgebiet erstellt, auf deren Basis für Windenergienutzung geeignete Flä-
chen ermittelt worden sind. Im Rahmen der Potenzialstudie Windenergie in der Stadt 
Friesoythe wurden im Jahr 2021 Übersichtskartierungen gemäß „Leitfaden zur Umset-
zung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 
Niedersachsen“ durchgeführt (vgl. Anlage 1 und 2). Zusätzlich wurden die Auswirkungen 
der Windenergieplanung der Stadt Friesoythe auf die Sing- und Zwergschwäne und deren 
Flugbewegungen untersucht. Der „Fachbeitrag Sing- und Zwergschwan zur Potenzialstu-
die Windenergie in der Stadt Friesoythe“ (Büro Sinning) aus dem Jahr 2023 ist der Anlage 
3 zu entnehmen.  

7.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auf. 

7.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen über-
wachen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Hier-
durch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig er-
kannt werden, um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. Bei Umsetzung der 
Sonderbauflächen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. auf Genehmigungs-
ebene sind die erheblichen Umweltauswirkungen nach der Realisierung zu prüfen. Gleich-
zeitig wird die Durchführung der im Bebauungsplan oder auf Genehmigungsebene fest-
gesetzten Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie ggf. 
erforderliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen) kontrolliert.  
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8.0 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Für das geplante Vorhaben werden in der 89. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Sondergebiet für Windenergieanlagen II“ drei Sonderbauflächen mit der Zweckbestim-
mung Windenergie dargestellt.  
 
Erhebliche negative Auswirkungen werden auf das Schutzgut Landschaft (Landschafts-
bild) durch eine Veränderung des Landschaftserlebens vorbereitet. Des Weiteren sind er-
hebliche negative Auswirkungen durch Flächenveränderung, -versiegelung bzw. -über-
bauung auf die Schutzgüter Pflanzen, Wasser und Boden zu erwarten. Für das Schutzgut 
Tiere werden bei konkreter Umsetzung von Windenergieanlagen erhebliche Beeinträchti-
gungen durch erhöhte Kollisionsrisiken sowie Verdrängungswirkungen prognostiziert. 
 
Weitere Schutzgüter werden durch die vorliegende Planung in ihrer Ausprägung nicht ne-
gativ beeinflusst. Insgesamt betrachtet werden durch die Realisierung der Windparks in 
einem gewissen Umfang erhebliche negative Umweltauswirkungen vorbereitet. Die er-
heblichen (negativen) Umweltauswirkungen können durch die vorgeschlagenen Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen teilweise vermieden bzw. minimiert werden. Zu den 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zählen u. a. der Einsatz von Schattenwäch-
tern, die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit, wasserdurchlässige Befestigung der 
Zuwegungen, Abschaltzeiten für WEA in Zeiträumen mit erhöhtem Kollisionsrisiko für Fle-
dermäuse etc. 
 
Die verbleibenden erheblichen Beeinträchtigungen sind erst im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung bei genauer Kenntnis der geplanten An-
zahl und Konfiguration der WEA in den Konzentrationszonen konkret zu ermitteln und 
über geeignete Kompensationsmaßnahmen zu kompensieren.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung sowie unter der Voraussetzung der Bereitstellung adäqua-
ter Ersatzflächen durch die hier geplante Entwicklung keine erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen in den Geltungsbereichen der 89. Änderung des Flächennutzungspla-
nes „Sondergebiet für Windenergieanlagen II“ zurückbleiben. 
 
Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Betrachtung wurde festgestellt, dass für Arten des 
Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie die meisten europäische Vogelarten gem. Art. 1 
der EU-Vogelschutzrichtlinie unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen die 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht erfüllt werden. Bei nicht vermeidbaren Ri-
siken für das Eintreten eines Verbotstatbestandes ist im Rahmen der nachfolgenden ver-
bindlichen Bauleitplanung bzw. der Genehmigungsplanung eine Ausnahme mit den dazu-
gehörigen Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 (7) BNatSchG darzulegen bzw. zu be-
antragen.  
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